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Das Land Mecklenburg-Vorpommern beabsichtigt, die Natura 
2000-Gebiete-Landesverordnung vom 12. Juli 2011 (GVOBl. M-V 
S. 462), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom 5. März 
2018 (GVOBl. M-V S. 107, 155) geändert worden ist, zu ändern. 
Die Anlage 4 wird an die aktuelle Datenlage angepasst. Dies 
betrifft das Vorkommen von Lebensraumtypen nach Anhang I und 
Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie als maßgebliche 
Bestandteile der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung. Die 
Anpassung erfolgt auf Grundlage der Ergebnisse der Manage-
mentpläne, die unter Beteiligung der Öffentlichkeit erstellt wor-
den sind, sowie teilweise aktuellerer Daten zu den Lebensraumty-
pen aus der Zustandsüberwachung durch die Fachbehörden für 
Naturschutz.

Gemäß § 15 Absatz 2 in Verbindung mit § 21 Absatz 3 Satz 6 des 
Naturschutzausführungsgesetzes vom 23. Februar 2010 (GVOBl. 
M-V S. 66), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. Juli 
2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228) geändert worden ist, ist der Ent-
wurf der Verordnung für die Dauer eines Monats bei den National-
parkämtern, Biosphärenreservatsämtern, Staatlichen Ämtern für 
Landwirtschaft und Umwelt sowie Landräten und Oberbürger-
meistern der kreisfreien Städte als untere Naturschutzbehörden 
öffentlich auszulegen.

1.  Der Entwurf der Vierten Landesverordnung zur Änderung der 
Natura 2000-Gebiete-Landesverordnung ist auf den Internet-
seiten des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt 
Mecklenburg-Vorpommern unter https://www.regierung-mv.
de/Landesregierung/lm/Service/Rechtsvorschriften/ bei den 
aktuellen Rechtsetzungsvorhaben einsehbar.

2.  Die öffentliche Auslegung der Unterlagen erfolgt in der Zeit 
vom

 16. März 2021 bis einschließlich 16. April 2021

  in den nachfolgend genannten Naturschutzbehörden während 
der Dienstzeiten:

Staatliches Amt für  
Landwirtschaft und Umwelt 
Mecklenburgische Seenplatte 
Neustrelitzer Straße 120 
17033 Neubrandenburg

Staatliches Amt für  
Landwirtschaft und Umwelt 
Mittleres Mecklenburg 
An der Jägerbäk 3  
18069 Rostock

Staatliches Amt für  
Landwirtschaft und Umwelt 
Vorpommern 
Badenstraße 18 
18439 Stralsund

Staatliches Amt  
für Landwirtschaft und 
Umwelt Westmecklenburg 
Bleicherufer 13 
19053 Schwerin 

Biosphärenreservatsamt 
Schaalsee-Elbe 
Wittenburger Chaussee 13 
19246 Zarrentin

Biosphärenreservatsamt  
Südost-Rügen 
Circus 1 
18581 Putbus

Nationalparkamt  
Vorpommern 
Im Forst 5 
18375 Born

Nationalparkamt Müritz 
Schloßplatz 3 
17237 Hohenzieritz

3.  Darüber hinaus erfolgt die öffentliche Auslegung in den fol-
genden unteren Naturschutzbehörden:

 Landkreis Ludwigslust-Parchim, Der Landrat, 
 Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Der Landrat, 
 Landkreis Nordwestmecklenburg, Die Landrätin, 
 Landkreis Rostock, Der Landrat, 
 Landkreis Vorpommern-Greifswald, Die Landrätin, 
 Landkreis Vorpommern-Rügen, Der Landrat, 
 Hansestadt Rostock, Der Oberbürgermeister, 
 Landeshauptstadt Schwerin, Der Oberbürgermeister.

  Ort und Dauer dieser Auslegung werden die Behörden min-
destens eine Woche vor Beginn ortsüblich bekannt machen.

4.  Wegen der Corona-Lage erkundigen Sie sich bitte, welche 
Öffnungszeiten existieren. Es wird dringend empfohlen, sich 
telefonisch oder per E-Mail zu melden, wenn Interesse an der 
Einsichtnahme in die Änderungsverordnung besteht. Wenden 
Sie sich dazu an die genannten Auslegungsstellen oder das 
Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburg-
Vorpommern:

 Telefon: 0385 588-6204  
 E-Mail: Natura2000.LVO@lm.mv-regierung.de

5.  Innerhalb der Auslegungsfrist und bis zu zwei Wochen nach 
Ablauf der Auslegungszeit kann jede Person schriftlich oder 
zur Niederschrift bei den genannten Auslegungsstellen Beden-
ken oder Anregungen vorbringen. Bei einem Vorbringen zur 
Niederschrift berücksichtigen Sie bitte Ziffer 4. Schriftliche 
Stellungnahmen können auch direkt an das 

 Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt 
 Mecklenburg-Vorpommern 
 Abteilung Nachhaltige Entwicklung, Forsten und Naturschutz  
 Paulshöher Weg 1  
 19061 Schwerin

  gerichtet werden. Auch für Stellungnahmen steht die E-Mail-
Adresse Natura2000.LVO@lm.mv-regierung.de zur Verfügung.

AmtsBl. M-V 2021 S. 82 

Öffentlichkeitsbeteiligung über den Entwurf der Vierten Landesverordnung  
zur Änderung der Natura 2000-Gebiete-Landesverordnung

Bekanntmachung des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt

Vom 23. Februar 2021 – VI 200 - 120-37919-2014/100 – 
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1. Abschnitt: Allgemeiner Teil

§ 1 
Zweck der Satzung

Diese Satzung regelt die Durchführung der §§ 8 bis 10, 70, 71 und 74 
des MStV.

§ 2 
Geltungsbereich

1Die Bestimmungen dieser Satzung gelten für private Rund-
funkangebote (Hörfunk und Fernsehen), für rundfunkähnliche 
und linear verbreitete fernsehähnliche Telemedien privater An-
bieter. 2Landesgesetzliche Ausnahmen im Sinn des § 73 MStV 
für landesweit, regional oder lokal verbreitete Rundfunkangebo-
te bleiben unberührt. 3Die für Werbung geltenden Bestimmun-
gen finden keine Anwendung auf die Wahlwerbung der Parteien 
und anderer Wahlvorschlagsberechtigter gemäß § 68 Abs. 2 
MStV.

§ 3 
Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke der Durchführung der Werbebestimmungen be-
deutet der Ausdruck

1.  „Anbieter“ Rundfunkveranstalter i. S. v. § 2 Abs. 2 Nr. 17 
MStV, Anbieter von rundfunkähnlichen Telemedien i. S. v. 
von § 2 Abs. 2 Nr. 18 MStV sowie Anbieter linear verbreiteter 
fernsehähnlicher Telemedien i. S. v. § 74 Satz 2 MStV;

2.  „Begleitmaterialien“ Produkte, die direkt von der jeweils lau-
fenden Sendung abgeleitet werden, indem durch sie der Inhalt 
der Sendung erläutert, begleitet, vertieft, aktualisiert oder 
nachbearbeitet wird, und die nicht nur einen generellen Bezug 
zur Sendung oder in ihr auftretenden Personen aufweisen;

3.  „eindeutig“ für einen durchschnittlichen, nicht übermäßig 
konzentrierten Nutzer deutlich wahrnehmbar;

4.  „Nachrichtensendungen“ Sendungen, die der Berichterstat-
tung über tagesaktuelle Ereignisse und Entwicklungen mit 
gesellschaftspolitischer Relevanz dienen und im Schwerpunkt 
nicht unterhaltend sind;

5.  „Produkte“ Wirtschaftsgüter, die käuflich zu erwerben sind 
oder einen sonstigen materiellen Wert besitzen;

6.  „Reihe“ eine Folge von eigenständigen Filmen, die aufgrund 
inhaltlicher, thematischer und formaler Schwerpunkte erkenn-
bar ein gemeinsames inhaltliches Konzept aufweisen;

7.  „Sendungen für Kinder“ bzw. „Kindersendungen“ Sendun-
gen, die sich nach einer einzelfallbezogenen Gesamtbetrach-
tung von Inhalt, Form und Sendezeit überwiegend an unter 
Vierzehnjährige wenden;

8.  „Sendungen religiösen Inhalts“ Sendungen von Religionsge-
meinschaften zur individuellen Lebenshilfe und Verkündi-
gungssendungen;

9.  „Sendungen zum politischen Zeitgeschehen“ Sendungen mit 
Inhalten oder zu Themen, die zum Zeitpunkt ihrer Verbreitung 
für die gesellschaftspolitische oder allgemeine politische De-
batte von (besonderer) Bedeutung sind;

10.  „Serie“ eine in der Regel periodische Folge mehrerer inhalt-
lich aufeinander aufbauender Sendungen, die durch gemein-
same formale Merkmale als zusammengehörend gekenn-
zeichnet sind;

11.  „Spendenaufrufe zu Wohlfahrtszwecken“ Spendenaufrufe für 
mildtätige oder gemeinnützige Zwecke oder aus Anlass von 
Katastrophen- oder Unglücksfällen, jedenfalls von öffentlich-
rechtlich verfassten oder als gemeinnützig anerkannten Hilfsor-
ganisationen und Einrichtungen der Freien Wohlfahrtspflege;

12.  „Spot“ ein von einem redaktionellen Inhalt unterscheidbar ge-
stalteter Sendungsteil mit einer Dauer von weniger als 90 Se-
kunden, der die Voraussetzungen des § 2 Abs. 2 Nr. 8 MStV 
erfüllt;

13.  „Themenplatzierung“ die Behandlung von Themen im redak-
tionellen Inhalt im Interesse oder auf Betreiben Dritter, insbe-
sondere wenn der Anbieter dafür ein Entgelt oder eine ähnli-
che Gegenleistung erhält oder in Aussicht gestellt bekommt;

14.  „Übertragung“ die live oder zeitversetzte Wiedergabe von in 
der Realität stattfindenden Ereignissen, auf deren Ablauf der 
Anbieter keinen wesentlichen Einfluss nimmt;

15.  „Übertragung von Gottesdiensten“ Sendungen, deren Inhalt 
im Wesentlichen aus der Wiedergabe von realen Gottesdiens-
ten oder vergleichbaren tatsächlichen kultischen Handlungen 
allgemein anerkannter Religionsgemeinschaften besteht. 

16.   „Verbrauchersendungen“ Sendungen die den Zuschauern als 
Verbraucher Beratungen und Informationen in Bezug auf 
Konsumentscheidungen und Marktverhältnisse geben.

Satzung zur Durchführung der Werbevorschriften des Medienstaatsvertrags 
(Werbesatzung – WerbeS)

Bekanntmachung der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern (MMV)

Vom 24. Februar 2021

Auf Grund des § 72 Satz 1 und § 74 des Medienstaatsvertrags (MStV) vom 14. bis 28. April 2020 (GVOBl. M-V S. 1031) erlässt die 
Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern (MMV) übereinstimmend mit den übrigen Landesmedienanstalten folgende Satzung:
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§ 4  
Erkennbarkeit der Werbung und Unterscheidbarkeit  

vom redaktionellen Inhalt

(1) 1Werbung ist dann leicht vom redaktionellen Inhalt unter-
scheidbar, wenn sich einem nicht übermäßig konzentrierten Nut-
zer ohne besonderen kognitiven Aufwand unmittelbar erschließt, 
dass gerade Werbung läuft. 2Der Beurteilung ist eine fallbezogene 
Gesamtbetrachtung zugrunde zu legen.

(2) Die Grundsätze der leichten Erkennbarkeit der Werbung und 
Unterscheidbarkeit der Werbung vom redaktionellen Inhalt gelten 
auch innerhalb der Werbung. 

2. Abschnitt: Regelungen für Rundfunk

§ 5 
Abgesetztheit der Werbung

(1) 1In Audioangeboten muss Rundfunkwerbung vor ihrem Be-
ginn durch ein akustisches Signal eindeutig von anderen Sen-
dungsteilen abgesetzt sein. 2Wird diese Werbung durch einen ge-
sprochenen Text angekündigt, hat das Wort „Werbung“ oder ein 
anderes Wort mit dem gleichen Wortstamm darin vorzukommen. 
3Die Ankündigung ohne gesprochenen Text lediglich durch eine 
Tonfolge ist zulässig, wenn sie sich von den anderen in diesem 
Angebot verwendeten akustischen Signalen deutlich unterschei-
det und auf Grund von Charakteristik, Lautstärke und zeitlicher 
Dauer eindeutig wahrnehmbar ist.

(2) 1In Bewegtbildangeboten muss Rundfunkwerbung durch ein 
optisches Signal eindeutig gekennzeichnet sein. 2Das optische Si-
gnal muss sich eindeutig vom Senderlogo und dem zur Pro-
grammankündigung verwendeten Logo unterscheiden und nach 
optischer Gestaltung und zeitlicher Dauer von mindestens drei 
Sekunden eindeutig als Ankündigung wahrnehmbar sein, dass als 
nächstes Werbung folgt. 3Die Ankündigung durch eine Ansage ist 
zulässig, wenn die vorangegangene Sendung oder Programmhin-
weise des Veranstalters oder andere redaktionelle Programmteile 
beendet sind. 4In der Ansage ist das Wort „Werbung“ oder ein 
anderes Wort mit dem gleichen Wortstamm zu verwenden. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Teleshopping entsprechend.

§ 6 
Teilbelegung des Bildschirms mit Rundfunkwerbung  

(Split Screen)

(1) 1Unter Teilbelegung des ausgestrahlten Bildes ist die zeitglei-
che Ausstrahlung redaktioneller und werblicher Inhalte zu verste-
hen. 2Ein Split Screen kann sowohl durch Spotwerbung in einem 
gesonderten Fenster als auch durch optisch hinterlegte Laufband-
werbung erfolgen. 3Die Trennung von Rundfunkwerbung vom 
übrigen Programm erfolgt durch die räumliche Aufteilung des 
Bildschirms.

(2) 1Split Screen ist nur zulässig, wenn die Rundfunkwerbung 
durch eindeutige optische Mittel vom übrigen Programm getrennt 
und als solche gekennzeichnet wird. 2Die Werbefläche muss wäh-
rend des gesamten Verlaufs durch einen deutlich lesbaren Schrift-

zug „Werbung“ oder „Anzeige“ gekennzeichnet und dieser 
Schriftzug muss in der Werbefläche oder in unmittelbarer räumli-
cher Nähe zu dieser platziert sein. 3Der Schriftzug muss sich 
durch Größe, Form und Farbgebung deutlich lesbar vom Hinter-
grund abheben.

(3) 1Die Rundfunkwerbung im Split Screen ist unabhängig von 
der Größe der Werbeeinblendung vollständig auf die Dauer der 
Spotwerbung nach § 70 MStV anzurechnen. 2Dies gilt auch für 
Laufbandwerbung.

(4) Bei der Übertragung von Gottesdiensten sowie in Sendungen 
für Kinder ist Split-Screen-Werbung unzulässig.

§ 7 
Dauerwerbesendungen

(1) Eine Dauerwerbesendung i. S. v. § 8 Abs. 5 MStV ist ein Pro-
grammbeitrag mit einer Dauer von mindestens 90 Sekunden.

(2) Dauerwerbesendungen für Kinder sind unzulässig.

(3) 1In Audioangeboten muss eine Dauerwerbesendung vor ihrem 
Beginn als Dauerwerbesendung angekündigt werden. 2Während 
ihres Verlaufs muss bei jedem weiteren zur Dauerwerbesendung 
zugehörigen Teil ein Hinweis auf das Vorliegen einer Dauerwer-
besendung erfolgen. 3Ein ausreichender Hinweis i. S. v. Satz 2 ist 
insbesondere die Verwendung der Worte „Werbesendung“ oder 
„Werbebeitrag“.

(4) In Bewegtbildangeboten muss eine Dauerwerbesendung vor 
ihrem Beginn als Dauerwerbesendung angekündigt und während 
ihres Verlaufs mit dem Schriftzug „Werbesendung“ oder „Werbe-
beitrag“ gekennzeichnet werden. 

(5) Im Übrigen gilt § 5 entsprechend.

§ 8 
Virtuelle Werbung

(1) 1Unter dem Einfügen virtueller Werbung in Sendungen ist das 
Ersetzen einer am Ort der Übertragung ohnehin bestehenden Wer-
bung durch eine eingeblendete andere Werbebotschaft zu verste-
hen. 2Hierbei handelt es sich um am Aufnahmeort bereits vorhan-
dene und nicht für die jeweilige Übertragung gesondert geschaf-
fene neue Werbeflächen.

(2) Die Einfügung virtueller Werbung für Produkte für die Wer-
bung nach diesem Staatsvertrag oder nach anderen gesetzlichen 
Bestimmungen verboten ist, ist unzulässig.

(3) Zu Beginn und am Ende von Sendungen, in denen virtuelle 
Werbung eingefügt wird, muss der Zuschauer optisch oder akus-
tisch darauf hingewiesen werden, dass die am Ort der Übertra-
gung vorhandene Werbung durch nachträgliche Bildbearbeitung 
verändert wird.
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§ 9 
Schleichwerbung 

1Bei einer nicht als werblich gekennzeichneten Erwähnung oder 
Darstellung von Produkten und Tätigkeiten eines Herstellers in ei-
nem Angebot wird die Werbeabsicht unabhängig davon, ob der An-
bieter ein Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung erhält, wider-
legbar vermutet, wenn sie durch programmlich-redaktionelle Erfor-
dernisse nicht gerechtfertigt werden kann. 2Die Prüfung erfolgt an-
hand des programmlich-redaktionellen Konzepts des Anbieters und 
unterzieht alle Umstände des Einzelfalls wie Intensität der Darstel-
lung oder Alleinstellungsindiz einer wertenden Gesamtbetrachtung.

§ 10 
Produktplatzierung

(1) 1Die kostenlose Bereitstellung von Produkten, die in eine Sen-
dung einbezogen werden oder auf die in einer Sendung Bezug 
genommen wird, fällt dann unter die für Produktplatzierung gel-
tenden Bestimmungen des MStV und dieser Satzung, wenn der 
Wert des Produkts höher ist als 100 Euro und zugleich 1 Prozent 
der Produktionskosten dieser Sendung, jedenfalls aber dann, 
wenn er den Betrag von 10 000 Euro erreicht („Waren und Dienst-
leistungen von besonderem Wert“). 2Werden mehrere Produkte 
durch denselben Partner bereitgestellt, werden die Werte der be-
reitgestellten Produkte, die in die Sendung einbezogen werden 
oder auf die Bezug genommen wird, zusammengerechnet. 3Die 
Einbeziehung von kostenlos bereitgestellten Produkten, die nicht 
gemäß Satz 1 und 2 von besonderem Wert sind („geringwertige 
Güter“), ist in allen Sendungen ohne Kennzeichnung zulässig.

(2) 1Wird einem Produkt eine auffällige Stellung in der Sendung 
eingeräumt, ohne dass dies aus journalistischen oder künstleri-
schen Gründen zwingend erforderlich ist, wird vermutet, dass die 
redaktionelle Verantwortung und Unabhängigkeit hinsichtlich In-
halt und Platzierung im Sendeplan beeinträchtigt sind. 2Dasselbe 
gilt, wenn das Konzept einer Sendung darauf zugeschnitten ist, 
dass ein Hersteller oder Dienstleister seine Produkte präsentieren 
kann, ohne dass dies mit inhaltlichen oder redaktionell-gestalteri-
schen Überlegungen erklärbar erscheint. 3Der Anbieter kann die 
Vermutung insbesondere durch die Vorlage einer Dokumentation 
des Entstehungsprozesses der jeweiligen Sendung widerlegen.

(3) Ein spezieller verkaufsfördernder Hinweis besteht insbesonde-
re in der positiven Hervorhebung von Qualitätsmerkmalen oder 
der Darstellung von Vorzügen der platzierten gegenüber anderen 
Waren, Marken oder Dienstleistungen ähnlicher Art.

(4) 1Ob ein Produkt zu stark herausgestellt wird, ist anhand einer 
einzelfallbezogenen Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung 
der Art, Dauer und Intensität der Darstellung zu beurteilen. 2Un-
zulässig ist auch eine zu starke Herausstellung in einer nach re-
daktionellen Parametern abgegrenzten Sendungssequenz, in der 
die Produktdarstellung stattfindet. 3Ein Produkt ist dann nicht zu 
stark herausgestellt, wenn die Darstellung journalistisch-redaktio-
nell gerechtfertigt ist und das Produkt aus programmlich-drama-
turgischen Gründen in die Handlung integriert wird; das gilt auch 
für kostenlos zur Verfügung gestellte geringwertige Güter. 

(5) Die Produktplatzierung ist zu Beginn und zum Ende einer Sen-
dung sowie bei deren Fortsetzung nach jeder Unterbrechung 

durch einen erläuternden Hinweis und in Bewegtbildangeboten 
zusätzlich für die Dauer von mindestens drei Sekunden durch die 
Einblendung des Zeichens „P“ eindeutig zu kennzeichnen. 

(6) 1Als zumutbarer Ermittlungsaufwand bei Fremdproduktionen 
gilt jedenfalls, wenn der Veranstalter den Verkäufer in vertragli-
cher oder sonstiger Weise zur Vorlage einer Erklärung auffordert, 
ob die Sendung Produktplatzierung enthält. 2Der eindeutige Hin-
weis hat im Zusammenhang mit der Sendung zu erfolgen. 

(7) Unbeschadet des § 117 MStV kann bei der Beurteilung von 
Sendungen, die vor Inkrafttreten dieser Satzung produziert wur-
den, von den Absätzen 1 bis 5 abgewichen werden.

§ 11 
Werbung politischer, weltanschaulicher oder religiöser Art

(1) Werbung politischer Art sind Inhalte Dritter, die zur Darstel-
lung oder im Interesse parteipolitischer, gesellschaftspolitischer, 
sozialpolitischer oder vergleichbarer Ziele verbreitet werden.

(2) 1Als Werbung politischer Art gelten auch redaktionelle Inhalte 
des Anbieters, die im Auftrag oder im Interesse eines Dritten ver-
breitet werden, um auf die politische Meinungsbildung einzuwir-
ken. 2Ein Drittinteresse wird widerlegbar vermutet, wenn der An-
bieter dafür ein Entgelt oder eine vergleichbare Gegenleistung 
erhält.

(3) 1Werbung religiöser oder weltanschaulicher Art sind Inhalte, 
die zur Darstellung und im Interesse religiöser oder weltanschau-
licher Ziele einschließlich der Mitgliederwerbung verbreitet wer-
den. 2Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend.

(4) Das Verbot von Werbung politischer, weltanschaulicher oder 
religiöser Art gilt auch für die Verbreitung von ideologischen Vor-
stellungen einschließlich der Werbung für ideologische Schriften 
und der Kennzeichen von politischen, religiösen oder von Weltan-
schauungsgemeinschaften sowie der Vertrieb solcher Schriften, 
Kennzeichen oder Dienstleistungen im Wege des Teleshoppings. 

§ 12 
Beiträge im Dienste der Öffentlichkeit

(1) Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit sind Inhalte Dritter und 
redaktionelle Inhalte im Auftrag Dritter, die im Allgemeininteres-
se direkt oder indirekt zu verantwortlichem, sozial erwünschtem 
Verhalten aufrufen wie insbesondere Spendenaufrufe zu Wohl-
fahrtszwecken oder über die Folgen individuellen Verhaltens auf-
klären.

(2) Ob ein Allgemeininteresse vorliegt, ist anhand einer einzelfall-
bezogenen Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung von Situa-
tion, Anlass, Akteur, Inhalt, Art und Umfang der Gegenleistung 
des Dritten und Zweck der Verbreitung abzuwägen.

(3) 1Die Verbreitung staatlicher Informationen ist zulässig, wenn 
die Gestaltung, insbesondere hinsichtlich Form und Stil, nicht au-
ßer Verhältnis zum Anlass, Inhalt oder Informationsbedürfnis der 
Öffentlichkeit steht. 2Äußerungen staatlicher Institutionen/Ein-
richtungen zur reinen Personalgewinnung und im Bereich der Da-
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seinsvorsorge sind zulässig. 3Landesrechtliche Regelungen zur 
Verbreitung amtlicher Bekanntmachungen der zuständigen Be-
hörden in Katastrophenfällen oder bei anderen Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit bleiben davon unberührt. 

(4) 1Der Anbieter ist berechtigt, Dritten Sendezeit für Beiträge im 
Dienst der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. 2Die Beiträge 
sind entsprechend § 5 von der Rundfunkwerbung abzusetzen. 
3Auf den Auftraggeber und die Drittfinanzierung ist deutlich hin-
zuweisen. 4Satz 3 gilt nicht für unentgeltlich verbreitete Beiträge 
im Dienst der Öffentlichkeit.

§ 13 
Adressierbare Werbung

(1) Ohne Zutun des Nutzers ins Angebot integrierte Einblendun-
gen und Angebote erfolgen in Verantwortung des Anbieters und 
gehören damit zu seinem Programm. 

(2) Adressierbare Werbung individueller oder zielgruppenspezifi-
scher Art ist als Bestandteil des Programms in bundesweit verbrei-
teten Angeboten werberechtlich zulässig, sofern dadurch keine 
quantitativen oder qualitativen Werbebeschränkungen umgangen 
werden. 

(3) Soweit innerhalb des Verbreitungsgebietes einzelne oder meh-
rere geografische Räume gesondert adressiert werden, ist darin 
die nichtbundesweite Verbreitung von Rundfunkwerbung i. S. v.  
§ 8 Abs. 11 MStV zu sehen, wenn der Nutzer sich sein Programm 
nicht selbst zusammenstellt. 

§ 14 
Sponsoring

(1) 1Sponsoring stellt eine eigenständige Werbeform dar. 2Spon-
sorfähig sind redaktionelle Inhalte wie Kurzsendungen, Pro-
grammstrecken sowie ganze Programme.

(2) Auf das Bestehen eines Sponsorings muss eindeutig hingewie-
sen und ein eindeutiger Bezug zum gesponserten Angebot her-
stellt werden. 

(3) 1Bei gesponserten Sendungen muss ein Hinweis auf den Spon-
sor am Anfang oder am Ende der Sendung erfolgen. 2Zusätzliche 
Hinweise sind während einer Sendung vor und nach jeder Werbe-
schaltung zulässig. 3Alternativ kann ein Hinweis auf den Sponsor 
auch durch das Einsetzen von Namen von Unternehmen, Produk-
ten oder Marken im Sendungstitel erfolgen. 4Weitere Hinweise 
sind im Rahmen eines Titelsponsorings dann zulässig, wenn sie 
sich auf die Nennung/Darstellung des Sendungsnamens beschrän-
ken. 5Sponsorhinweise beim Sponsoring von Programmstrecken 
und ganzen Programmen dürfen nur zwischen Sendungen erfol-
gen.

(4) 1Im Rahmen von Sponsorhinweisen ist die Förderung des Er-
scheinungsbildes natürlicher oder juristischer Personen zulässig, 
die einer wirtschaftlichen Tätigkeit nachgehen, jedoch keine Wer-
bung, die der Förderung des Absatzes von Produkten dient. 2Der 
Sponsorhinweis darf außer einem imageprägenden Slogan keine 
zusätzlichen werblichen Aussagen zu Sponsor, Produkten oder 

Marken beinhalten. 3Beim Titelsponsoring ist die Erwähnung des 
Namens, des Firmenemblems, Produktnamens oder einer Marke 
im Titel der Sendung möglich.

(5) 1In Programmhinweisen auf gesponserte Sendungen dürfen 
der oder die Sponsoren der gesponserten Sendung erwähnt wer-
den. 2Sponsorhinweise, die im Rahmen von Programmhinweisen 
ausgestrahlt werden, werden auf die Werbezeit angerechnet. 3Rei-
ne Nennungen des Sponsors gelten in diesem Zusammenhang 
nicht als Sponsorhinweis. 

(6) 1Ein Sponsoring regt zum Absatz eines Produktes an, wenn im 
Rahmen einer Gesamtbetrachtung der gesponserten Sendung und 
des Sponsorhinweises ein Kaufimpuls ausgelöst werden kann. 
2Bei Empfehlungen, Bewertungen, verkaufsfördernden Hinwei-
sen oder einem aus journalistischen oder künstlerischen Gründen 
nicht zwingend erforderlichen Herausstellen eines Produktes des 
Sponsors oder eines Dritten in der gesponsorten Sendung wird ein 
solcher Handlungsimpuls ungeachtet der Zulässigkeit als Pro-
duktplatzierung widerlegbar vermutet.

(7) § 10 Abs. 2 der Satzung gilt entsprechend.

§ 15 
Dauer der Werbung

Neutrale Einzelbilder i. S. v. § 70 Abs. 2 MStV sind inhaltsleere 
Einzelbilder, die zwischen einzelne Spots oder zwischen einem 
Spot und den nachfolgenden Sendungen eingefügt werden (sog. 
schwarze Sekunden).

3. Abschnitt: Spezielle Regelungen für  
rundfunkähnliche Telemedien und linear  
verbreitete fernsehähnliche Telemedien

§ 16  
Werbung in rundfunkähnlichen und linear  
verbreiteten fernsehähnlichen Telemedien

(1) 1Für Werbung in linear verbreiteten fernsehähnlichen Tele-
medien gelten die Vorschriften des 2. Abschnitts entsprechend. 
2Satz 1 gilt unbeschadet von Abs. 2 und mit Ausnahme von § 6 
Abs. 3 und § 13 auch für Werbung in rundfunkähnlichen Teleme-
dien. 

(2) 1Die Kennzeichnung von Werbung in rundfunkähnlichen Tele-
medien kann in hörfunkähnlichen Angeboten durch ein akusti-
sches Signal und in fernsehähnlichen Angeboten durch die dauer-
hafte Einblendung eines Schriftzuges mit der Aufschrift Werbung 
oder durch ein optisches Signal erfolgen, welches nach optischer 
Gestaltung und zeitlicher Dauer (mind. 3 Sekunden) eindeutig als 
Ankündigung wahrnehmbar ist, dass als nächstes Werbung folgt. 
2Die Ankündigung durch eine Ansage ist zulässig. 3In der Ansage 
ist das Wort „Werbung“ oder ein anderes Wort mit dem gleichen 
Wortstamm zu verwenden.



Nr. 10 Amtsblatt für Mecklenburg-Vorpommern 2021 87

4. Abschnitt: Schlussbestimmungen

§ 17 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) 1Diese Satzung tritt am 15. April 2021 in Kraft. 2Sind bis zum 
14. April 2021 übereinstimmende Satzungen nicht von allen Lan-
desmedienanstalten erlassen und veröffentlicht worden, wird die-
se Satzung gegenstandslos. 3Der Vorsitzende der Direktorenkon-
ferenz der Landesmedienanstalten (DLM) veröffentlicht im Inter-
netauftritt unter der Dachmarke „die medienanstalten“, ob alle 
Landesmedienanstalten innerhalb der Frist des Satzes 2 überein-
stimmende Satzungen erlassen und veröffentlicht haben.  

(2) Gleichzeitig treten die Gemeinsamen Richtlinien der Landes-
medienanstalten über die Werbung, die Produktplatzierung, das 
Sponsoring und das Teleshopping im Fernsehen (WerbeRL/
FERNSEHEN) vom 23. Februar 2010, geändert am 18. Septem-
ber 2012, und die Gemeinsamen Richtlinien der Landesmedienan-
stalten für die Werbung, zur Durchführung der Trennung von Wer-
bung und Programm und für das Sponsoring sowie Teleshopping 
im Hörfunk (WerbeRL/HÖRFUNK) vom 23. Februar 2010 außer 
Kraft.

AmtsBl. M-V 2021 S. 83 
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1. Abschnitt: Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Zweck, Zielsetzung

(1) Zweck dieser Satzung ist die Regelung von Einzelheiten über 
die Organisation und das Verfahren der Schlichtungsstelle gemäß 
§ 99 Medienstaatsvertrag.

(2) Ziel ist es, eine unparteiische, faire, außergerichtliche und 
 zügige gütliche Einigung im Falle von Streitigkeiten im Sinne des 
§ 2 zu erzielen.

(3) Das Schlichtungsverfahren lässt die gesetzlichen Rechte der 
Nutzer unberührt.

§ 2 
Anwendungsbereich

(1) Gegenstand der Schlichtung sind Streitigkeiten zwischen Be-
schwerdeführern oder von der Beschwerde betroffenen Nutzern 
und Anbietern von Video-Sharing-Diensten über Maßnahmen, die 
Anbieter von Video-Sharing-Diensten im Verfahren nach den  
§§ 10a und b des Telemediengesetzes, auch in Verbindung mit  
§ 5b Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, getroffen oder unterlas-
sen haben.

(2) 1Diese Satzung gilt für Video-Sharing-Dienste im Anwendungs-
bereich der Richtlinie 2010/13/EU, wenn sie nach den Vorschriften 
des Telemediengesetzes in der Bundesrepublik Deutschland nieder-
gelassen sind. 2Im Übrigen gilt diese Satzung für Video-Sharing-
Dienste, deren Anbieter außerhalb der Europäischen Union nieder-
gelassen sind, soweit sie zur Nutzung in Deutschland bestimmt 
sind. 3Ein Video-Sharing-Dienst ist dann als zur Nutzung in 
Deutschland bestimmt anzusehen, wenn er sich in der Gesamt-
schau, insbesondere durch die verwendete Sprache, die angebote-
nen Inhalte oder Marketingaktivitäten, an Nutzer in der Bundesre-
publik Deutschland richtet oder in der Bundesrepublik Deutschland 
einen nicht unwesentlichen Teil seiner Refinanzierung erzielt.

§ 3 
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Satzung ist

1.  Video-Sharing-Dienst ein Telemedium im Sinne von § 2  
Abs. 2 Nr. 22 Medienstaatsvertrag; 

2.  Anbieter von Video-Sharing-Diensten Diensteanbieter im 
Sinne von § 2 Abs. 2 Nr. 23 Medienstaatsvertrag.

§ 4 
Zuständigkeit

Zuständig für die Einleitung und Durchführung eines Schlich-
tungsverfahrens nach dieser Satzung ist eine durch die Landesme-
dienanstalten eingerichtete und von diesen gemeinsam getragene 
Schlichtungsstelle.

§ 5 
Verfahrensgrundsätze

(1) 1Die Schlichtungsstelle hat dafür Sorge zu tragen, dass die Pri-
vatsphäre und die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der Betei-
ligten gewahrt bleiben. 2Die Mitglieder der Schlichtungsstelle und 
die weiteren in die Durchführung des Schlichtungsverfahrens ein-
gebundenen Personen sind zur Verschwiegenheit verpflichtet, so-
weit durch Rechtsvorschrift nichts anderes geregelt ist. 3Die 
Pflicht bezieht sich auf alles, was ihnen in Ausübung ihrer Tätig-
keit bekannt geworden ist. 

(2) Die Verfahrenssprache ist Deutsch. 

(3) Das Schlichtungsverfahren wird in Textform durchgeführt, es 
sei denn, die Schlichtungsstelle hält einen mündlichen Termin zur 
gütlichen Einigung der Beteiligten für erforderlich. 

(4) 1Das Schlichtungsverfahren ist freiwillig. 2Die Beschwerde 
und die Zustimmung zur Durchführung des Verfahrens können bis 
zum Abschluss des Verfahrens ohne Angabe von Gründen zurück-
genommen werden. 

2. Abschnitt: Besetzung

§ 6 
Besetzung

(1) 1Die Schlichtungsstelle wird mit drei Vertretern/Vertreterinnen 
bzw. Beschäftigten unterschiedlicher Landesmedienanstalten be-
setzt. 2Die Mitglieder der Schlichtungsstelle wählen die vorsitzen-
de Person und deren Stellvertretung aus ihrer Mitte. 

(2) 1Mindestens zwei Mitglieder der Schlichtungsstelle bedürfen 
der Befähigung zum Richteramt. 2Die vorsitzende Person hat über 
die Befähigung zum Richteramt oder über eine Zertifizierung als 
Mediator zu verfügen. 3Dies gilt auch für deren Stellvertretung. 

(3) 1Für das Besetzungsverfahren werden zwei Mitgliederlisten in 
alphabetischer Reihenfolge erstellt. 2Liste A enthält die Vertrete-
rinnen/Vertreter bzw. Beschäftigen mit der Befähigung zum Rich-
teramt. 3Liste B enthält die Vertreterinnen/Vertreter bzw. Beschäf-
tigen ohne die Befähigung zum Richteramt. 4Aus diesen wird je-

Satzung über die Schlichtungsstelle gemäß § 99 Medienstaatsvertrag

Bekanntmachung der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern (MMV) 

Vom 24. Februar 2021

Aufgrund von § 99 Abs. 2 Medienstaatsvertrag (MStV) vom 14. bis 28. April 2020 (GVOBl. M-V S. 1031) erlässt die Medienanstalt 
Mecklenburg-Vorpommern (MMV) übereinstimmend mit den übrigen Landesmedienanstalten folgende Satzung:
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weils mit den nächsten Mitgliedern (zwei Mitglieder aus Liste A/
ein Mitglied aus Liste B) eine Schlichtungsstelle gebildet. 5Die 
Schlichtungsstelle bildet sich für jedes Verfahren neu.

(4) Die stellvertretende Mitgliedschaft ist zulässig. Dies gilt nicht 
für die vorsitzende Person und deren Stellvertretung. 

(5) 1Die Mitglieder üben ihre Tätigkeit in der Schlichtungsstelle 
unentgeltlich aus. 2Sie sind bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nach 
§ 99 Medienstaatsvertrag und dieser Satzung nicht an Weisungen 
gebunden.

3. Abschnitt: Schlichtungsverfahren 

§ 7 
Beteiligte

1Beteiligte des Schlichtungsverfahrens sind 

1. als Antragsteller 

 a) der Beschwerdeführer § 10a Telemediengesetz oder 

 b) der beschwerte Nutzer und 

2. als Antragsgegner der Anbieter des Video-Sharing-Dienstes.

2Die in Satz 1 Buchstabe a) genannte Person, die nicht Antragstel-
ler ist, ist zum Schlichtungsverfahren beizuladen.

1. Unterabschnitt: Einleitung des Schlichtungsverfahrens

§ 8 
Antragstellung

(1) Der Antrag auf Einleitung des Schlichtungsverfahrens ist bei 
der Landesmedienanstalt einzureichen, in deren Bundesland der 
Antragsteller ihren oder seinen Sitz, Wohnsitz oder in Ermange-
lung dessen ihren oder seinen ständigen Aufenthalt hat. 

(2) Der Antrag muss enthalten: 

1.  den Namen des Antragstellers und des Antragsgegners und die 
Anschrift, unter der sie niedergelassen sind,

2.  eine Sachverhaltsbeschreibung, aus der sich die Verletzung 
von Verpflichtungen durch den Anbieter des Video-Sharing-
Dienstes ergibt, die diesem aufgrund der unter § 2 Abs. 1 ge-
nannten Rechtsnormen obliegen,

3.  eine Darlegung aller Tatsachen und Dokumente, die das Be-
gehren des Antragstellers stützen,

4.  Angaben zu der Durchführung, dem Stand und einem etwai-
gen Ergebnis des bereits begonnenen oder durchgeführten 
Nutzerbeschwerdeverfahrens nach §§ 10a und 10b Teleme-
diengesetz.

(3) 1Entspricht der Antrag nicht den Anforderungen des Absat-
zes 2, fordert die Schlichtungsstelle den Antragsteller auf, inner-

halb einer angemessenen Frist nach Zugang des Antrags diesen zu 
ergänzen. 2Die Frist kann auf Antrag verlängert werden. 

(4) Erfolgt die Antragsergänzung nicht fristgerecht, gilt der An-
trag als zurückgenommen und die erneute Antragsstellung in glei-
cher Angelegenheit ist ausgeschlossen. 

§ 9 
Antragserwiderung 

(1) 1Die Schlichtungsstelle übermittelt dem Antragsgegner, außer 
in den Fällen des § 10 Abs. 1, den vollständigen Antrag und for-
dert ihn in Textform auf, innerhalb einer angemessenen Frist nach 
Zugang des Schreibens hierauf in Textform zu erwidern. 2Die Frist 
kann auf Antrag verlängert werden. 

(2) Die Erwiderung des Antragsgegners soll eine alle Tatsachen 
umfassende Darstellung seiner Auffassung hinsichtlich des Be-
gehrens des Antragstellers enthalten. 

(3) 1Erfolgt die Antragserwiderung nicht fristgerecht, gilt die Zu-
stimmung zur Schlichtung als verweigert. 2Ein Schlichtungsver-
fahren wird in diesem Fall nicht durchgeführt. 

§ 10 
Unterbleiben eines Schlichtungsverfahrens,  

Abgabe des Verfahrens

(1) 1Die Schlichtungsstelle lehnt die Durchführung eines Schlich-
tungsverfahrens ab, wenn 

1. die Streitsache rechtshängig ist oder war,

2.  die Streitigkeit nicht in die Zuständigkeit der Schlichtungs-
stelle fällt, da der Antragsteller keine Verletzung von Ver-
pflichtungen des Antragsgegners aufgrund der in § 2 genann-
ten Rechtsnormen geltend macht oder 

3.  der streitige Anspruch nicht vor der Antragstellung gegenüber 
dem Antragsgegner nach §§ 10a und 10b Telemediengesetz 
geltend gemacht worden ist und kein Versuch einer Einigung 
mit dem Antragsgegner unternommen wurde.

2Die Schlichtungsstelle kann die Durchführung eines Schlich-
tungsverfahrens ablehnen, wenn das Schlichtungsverfahren zur 
Beilegung des Streits mit dem Antragsgegner ungeeignet ist, ins-
besondere der Streitgegenstand eine schnelle Einigung nicht er-
warten lässt. 

(2) 1Die Ablehnung des Antrags auf Durchführung eines Schlich-
tungsverfahrens ist dem Antragsteller und, sofern der Antrag bereits 
an den Antragsgegner übermittelt worden ist, auch dem Antragsgeg-
ner in Textform und unter Angabe von Gründen mitzuteilen. 2Die 
Schlichtungsstelle übermittelt die Ablehnungsentscheidung inner-
halb von zehn Werktagen nach Eingang des vollständigen Antrags. 

(3) 1Die Schlichtungsstelle kann die weitere Durchführung eines 
Schlichtungsverfahrens aus den in Absatz 1 aufgeführten Gründen 
ablehnen, wenn der Ablehnungsgrund erst während des Verfah-
rens eintritt oder bekannt wird. 
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(4) 1Die Schlichtungsstelle setzt das Schlichtungsverfahren aus, 
wenn der Antragsgegner geltend macht, dass seit der Geltendma-
chung des streitigen Anspruchs durch den Antragsteller gegenüber 
dem Antragsgegner nicht mehr als zehn Werktage vergangen sind 
und der Antragsgegner den streitigen Anspruch in dieser Zeit we-
der anerkannt noch abgelehnt hat. 2Die Schlichtungsstelle lehnt 
die weitere Durchführung des Schlichtungsverfahrens ab, wenn 
der Antragsgegner den streitigen Anspruch innerhalb von zehn 
Werktagen seit dessen Geltendmachung vollständig anerkennt; 
Absatz 2 Satz 1 ist anzuwenden. 3Erkennt der Antragsgegner den 
streitigen Anspruch nicht innerhalb von zehn Werktagen seit des-
sen Geltendmachung vollständig an, so setzt die Schlichtungsstel-
le das Verfahren nach Ablauf von zehn Werktagen ab Geltendma-
chung des streitigen Anspruchs fort. 

§ 11 
Unterrichtung der Beteiligten 

Die Schlichtungsstelle unterrichtet die Beteiligten unverzüglich 
nach Eingang des Antrags auf Durchführung eines Schlichtungs-
verfahrens über Folgendes: 

1.  dass das Verfahren nach dieser Satzung durchgeführt wird und 
dass deren Wortlaut auf den Webseiten der Medienanstalten 
öffentlich zugänglich verfügbar ist, 

2.  dass die Beteiligten mit der Teilnahme am Schlichtungsver-
fahren dieser Satzung zustimmen, 

3.  dass das Ergebnis des Schlichtungsverfahrens von dem Ergeb-
nis eines gerichtlichen Verfahrens abweichen kann, 

4.  über die Möglichkeit einer Beendigung des Schlichtungsver-
fahrens nach § 16, 

5. über die Kosten des Verfahrens nach § 19 und

6.  über den Umfang der Verschwiegenheitspflicht aller in die 
Durchführung des Schlichtungsverfahrens eingebundenen 
Personen.

2. Unterabschnitt: Durchführung  
des Schlichtungsverfahrens

§ 12 
Eröffnung des Schlichtungsverfahrens

Das Schlichtungsverfahren wird mit Übermittlung der Antragsun-
terlagen des Antragstellers an den Antragsgegner durch die 
Schlichtungsstelle eröffnet. 

§ 13 
Stellungnahmen 

(1) 1Die Beteiligten erhalten rechtliches Gehör und können Tatsa-
chen und Bewertungen vorbringen. 2Die Schlichtungsstelle gibt 
dem Antragsteller binnen einer angemessenen Frist, die zehn 
Werktage nicht überschreiten soll, Gelegenheit zur Stellungnah-
me auf die Erwiderung des Antragsgegners. 3Ebenso gibt sie dem 
Antragsgegner innerhalb einer angemessenen Frist, die zehn 

Werktage nicht überschreiten soll, die Möglichkeit zur Erwide-
rung auf die Stellungnahme des Antragstellers nach Satz 1. 

(2) 1Erfolgen die Stellungnahme oder die Erwiderung nach Ab-
satz 1 nicht innerhalb der dort bezeichneten Fristen, entscheidet 
die Schlichtungsstelle nach der Aktenlage. 2Anstelle der Entschei-
dung nach Satz 1 kann die Schlichtungsstelle feststellen, dass das 
Verfahren nach § 16 Nr. 5 gescheitert ist. 

§ 14 
Mündlicher Termin zur Streitbeilegung 

(1) In begründeten Einzelfällen kann die vorsitzende Person die 
Streitigkeit mit den Beteiligten mündlich erörtern, soweit diese 
zustimmen und dies für die Durchführung des Schlichtungsver-
fahrens sachdienlich erscheint. 

(2) 1Wurde die Durchführung eines Termins zur mündlichen Ver-
handlung beschlossen, setzt die Schlichtungsstelle die Beteiligten 
hierüber sowie über Zeit und Ort der Verhandlung mindestens 
15 Werktage vor dem Termin in Textform in Kenntnis. 2Der Termin 
zur mündlichen Verhandlung unterbleibt, wenn einer der Beteilig-
ten seiner Durchführung mindestens zehn Werktage vor dem Ter-
min gegenüber der Schlichtungsstelle in Textform widerspricht.

(3) 1Jeder der Beteiligten kann unter Angabe von Gründen eine 
Vertagung des Termins beantragen. 2Gibt die Schlichtungsstelle 
dem Antrag statt, setzt sie die Beteiligten hiervon in Kenntnis und 
bestimmt einen neuen Termin zur mündlichen Verhandlung.

(4) 1Die Beteiligten sind verpflichtet, zu dem Termin zur mündli-
chen Verhandlung zu erscheinen. Sie können an ihrer Stelle eine 
vertretende Person entsenden. 2Erscheinen Antragsteller und/oder 
Antragsgegner nicht zu dem Termin zur mündlichen Verhandlung, 
gilt das Schlichtungsverfahren als gescheitert. 3Der mündliche 
Termin zur Streitbeilegung ist nicht öffentlich. 

§ 15 
Schlichtungsvorschlag

(1) Nachdem die Schlichtungsstelle die Unterlagen gegenüber den Be-
teiligten als vollständig erklärt hat, unterbreitet die Schlichtungsstelle 
den Beteiligten innerhalb von zehn Werktagen in Textform einen 
Schlichtungsvorschlag, der kurz und verständlich zu begründen ist. 

(2) 1Die Schlichtungsstelle kann die Frist aus Absatz 1 bei beson-
ders schwierigen Streitigkeiten oder mit Zustimmung der Betei-
ligten verlängern. 2Sie unterrichtet die Beteiligten über die Verlän-
gerung der Frist. 

(3) 1Die Schlichtungsstelle unterrichtet die Beteiligten mit der 
Übermittlung des Schlichtungsvorschlags über die rechtlichen 
Folgen einer Annahme des Vorschlags und darüber, dass der Vor-
schlag von dem Ergebnis eines gerichtlichen Verfahrens abwei-
chen kann. 2Sie weist auf die Möglichkeit hin, den Vorschlag nicht 
anzunehmen und die Gerichte anzurufen. 

(4) 1Die Schlichtungsstelle setzt den Beteiligten zur Annahme des 
Schlichtungsvorschlags eine angemessene Frist, die zehn Werkta-
ge nicht unterschreiten soll. 2Die Frist kann auf Antrag verlängert 
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werden. 3Über eine Verlängerung der Frist sind die weiteren Be-
teiligten zu informieren. 4Erfolgen die Stellungnahmen der Betei-
ligten zur Annahme des Schlichtungsvorschlags nicht innerhalb 
der bezeichneten Frist, kann die Schlichtungsstelle feststellen, 
dass das Schlichtungsverfahren nach § 16 Nr. 5 gescheitert ist. 

(5) Nehmen die Beteiligten den Schlichtungsvorschlag an oder ei-
nigen sie sich in anderer Weise vor Beendigung des Schlichtungs-
verfahrens, stellt die Schlichtungsstelle die Verfahrensbeendigung 
durch gütliche Einigung der Beteiligten nach § 16 Nr. 3 fest. 

3. Unterabschnitt: Verfahrensbeendigung 

§ 16 
Beendigung des Schlichtungsverfahrens

Das Schlichtungsverfahren endet, wenn

1.  der Antragsteller seinen Antrag zurücknimmt oder der weite-
ren Durchführung des Verfahrens widerspricht.

2.  der Antragsgegner erklärt, an dem Schlichtungsverfahren 
nicht teilnehmen oder es nicht fortsetzen zu wollen.

3.  der Antragsteller und der Antragsgegner den Schlichtungsvor-
schlag angenommen haben. Die Schlichtungsstelle stellt dann 
die Verfahrensbeendigung durch gütliche Einigung der Betei-
ligten fest. Das gleiche gilt, wenn sich die Beteiligten in ande-
rer Weise vor Beendigung des Schlichtungsverfahrens geei-
nigt und dies der Schlichtungsstelle mitgeteilt haben.

4.  der Antragsteller und der Antragsgegner übereinstimmend er-
klären, dass sich der Streit erledigt hat.

5.  sich der Antragsteller und der Antragsgegner nicht einigen 
können oder die gesetzten Fristen nicht einhalten. Die Schlich-
tungsstelle teilt den Beteiligten schriftlich mit, dass eine Eini-
gung im Schlichtungsverfahren nicht erreicht werden konnte 
und die Schlichtung gescheitert ist. 

§ 17 
Eilverfahren

1Bei eilbedürftigen Angelegenheiten können die in dieser Satzung 
festgelegten Fristen auf bis zu zwei Werktage verkürzt werden. 

2Die Eilbedürftigkeit ist durch den Antragsteller zu begründen. 
3Sie liegt insbesondere dann vor, wenn der Antragsteller glaubhaft 
machen kann, dass ihm die Durchführung eines Schlichtungsver-
fahrens nach den §§ 12 ff. in zeitlicher Hinsicht unzumutbar ist.

§ 18 
Form des Verfahrensabschlusses

1Die Schlichtungsstelle übermittelt den Beteiligten das Ergebnis 
des Schlichtungsverfahrens. 2Mit dieser Mitteilung ist das Schlich-
tungsverfahren beendet. 

4. Abschnitt: Kosten 

§ 19 
Kostenerstattung

1Für die Durchführung des Schlichtungsverfahrens werden Ge-
bühren und Auslagen nicht erhoben. 2Jeder Beteiligte trägt die ihm 
durch die Teilnahme am Schlichtungsverfahren entstandenen 
Kosten selbst. 

5. Abschnitt: Schlussvorschriften 

§ 20 
Anwendbare Vorschriften 

Die Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes des Bundes 
bleiben unberührt.

§ 21 
Inkrafttreten

1Diese Satzung tritt am 15. April 2021 in Kraft. 2Sind bis zum 
14. April 2021 übereinstimmende Satzungen nicht von allen Lan-
desmedienanstalten erlassen und veröffentlicht worden, wird die-
se Satzung gegenstandslos. 3Der Vorsitzende der Direktorenkon-
ferenz der Landesmedienanstalten (DLM) veröffentlicht im Inter-
netauftritt unter der Dachmarke „die medienanstalten“, ob alle 
Landesmedienanstalten innerhalb der Frist des Satzes 2 überein-
stimmende Satzungen erlassen und veröffentlicht haben.

AmtsBl. M-V 2021 S. 88 
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1. Abschnitt: Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Zweck, Anwendungsbereich

(1) 1Diese Satzung regelt gemäß § 84 Abs. 8, § 88 MStV Einzel-
heiten zur inhaltlichen und verfahrensmäßigen Konkretisierung 
der gesetzlichen Vorschriften des V. Abschnitts 2. Unterabschnitt 
des MStV über Medienplattformen und Benutzeroberflächen 
(§§ 78 bis 88 MStV). 2Sie dient der positiven Sicherung der Mei-
nungsvielfalt (Angebots- und Anbietervielfalt). 

(2) 1Die Bestimmungen dieser Satzung gelten für Medienplattfor-
men und Benutzeroberflächen. 2Mit Ausnahme der §§ 1, 2, 3, 12 ff. 
dieser Satzung gelten sie nicht für Medienplattformen und Benut-
zeroberflächen, deren Bedeutung für die Angebots- und Meinungs-
vielfalt gering ist. 3Dies ist in der Regel der Fall, wenn die Medien-
plattform oder die Benutzeroberfläche die in § 78 Satz 2 Nr. 1 und 2 
MStV vorgesehenen Schwellen unterschreitet.

(3) 1Infrastrukturgebunden sind Medienplattformen, bei denen der 
Anbieter der Medienplattform zugleich die Übertragungsinfra-
struktur vom Einspeisepunkt bis zum Netzabschlusspunkt kont-
rolliert. 2Die Kontrolle kann auch aufgrund einer vertraglichen 
Vereinbarung zwischen dem Anbieter und dem Inhaber der Über-
tragungsinfrastruktur erfolgen.

(4) Die Ermittlung der angeschlossenen Wohneinheiten für kabel-
netzgebundene Medienplattformen und deren Benutzeroberflä-
chen nach § 78 Satz 2 Nr. 1 MStV erfolgt nach Maßgabe der fol-
genden Bestimmungen:

1.  Es werden alle zurechenbaren Netze eines Anbieters einer ka-
belnetzgebundenen Medienplattform zusammengefasst be-
trachtet.

2.  Angeschlossene Wohneinheiten i. S. des § 78 Satz 2 Nr. 1 
MStV sind bei kabelnetzgebundenen Medienplattformen 
Wohneinheiten, in denen ein physischer Netzabschlusspunkt 
vorliegt, an dem einem Endnutzer der Zugang zu einem Ka-
belnetz bereitgestellt wird, soweit für den Netzabschlusspunkt 
eine Vereinbarung besteht, nach der der Endnutzer berechtigt 
ist, Rundfunkprogramme in Anspruch zu nehmen.

(5) Für die Ermittlung der tatsächlichen täglichen Nutzer i. S. von 
§ 78 Satz 2 Nr. 2 MStV gelten die folgenden Bestimmungen:

1.  Tatsächliche tägliche Nutzer einer nicht infrastrukturgebunde-
nen Medienplattform oder einer Benutzeroberfläche sind Nut-

zer, die innerhalb eines Tages die Medienplattform oder die 
Benutzeroberfläche besuchen. Mehrfache Aufrufe eines Nut-
zers sind einfach zu zählen (Unique User).

2.  Maßgeblich ist der Aufruf der ersten Auswahlebene einer Me-
dienplattform oder einer Benutzeroberfläche. Ist hingegen die 
Medienplattform abgrenzbarer Teil eines Mischangebotes, 
sind die Unique User-Zahlen der abgrenzbaren Funktion maß-
geblich.

3.  Wird der Aufruf von Rundfunkprogrammen, rundfunkähnli-
chen Telemedien oder Telemedien i. S. des § 19 Abs. 1 MStV 
ausschließlich von einer Registrierung oder einem LogIn ab-
hängig gemacht, ist für die Bemessung der Unique User der 
Aufruf der nach der Registrierung oder dem LogIn erreichba-
ren ersten Auswahlebene maßgeblich. 

4.  Soweit keine Angaben zu den tatsächlichen täglichen Nutzern 
gemacht werden können, wird bei Benutzeroberflächen die 
Anzahl der verkauften Geräte zugrunde gelegt.

5.  Für die obenstehenden Berechnungen des Monatsdurchschnitts 
wird ein Zeitraum von sechs Monaten zugrunde gelegt. 

(6) Der Anbieter hat das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß  
§ 78 Satz 2 Nrn. 1 und 2 MStV darzulegen.

§ 2 
Anzeige

(1) 1Anbieter, die eine Medienplattform oder Benutzeroberfläche 
anbieten wollen, müssen dies mindestens einen Monat vor Inbe-
triebnahme der zuständigen Landesmedienanstalt anzeigen. 2So-
weit die Inbetriebnahme des Angebots nicht im Verantwortungs-
bereich des Anbieters liegt, ist für die Anzeigepflicht nach Satz 1 
auf den Zeitpunkt des Inverkehrbringens abzustellen.

(2) Im Rahmen der Anzeige sind insbesondere folgende Angaben 
zu machen sowie Unterlagen vorzulegen:

1.  Darlegung des Angebots; dies umfasst auch Angaben zur In-
frastrukturgebundenheit der Medienplattform bzw. Angaben, 
ob es sich um eine Benutzeroberfläche einer infrastrukturge-
bundenen Medienplattform handelt.

2.  Benennung der natürlichen oder juristischen Person des An-
bieters der Medienplattform oder Benutzeroberfläche sowie 
des Wohnsitzes oder Sitzes,

____________
1  Notifiziert gemäß der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der 

technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 17. September 2015, S. 1).

Satzung zur Konkretisierung der Bestimmungen des Medienstaatsvertrags über 
Medienplattformen und Benutzeroberflächen1 

(MB-Satzung)

Bekanntmachung der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern (MMV)

Vom 24. Februar 2021

Aufgrund von § 84 Abs. 8, § 88 Medienstaatsvertrag (MStV) vom 14. bis 28. April 2020 (GVOBl. M-V S. 1031) erlässt die Medienan-
stalt Mecklenburg-Vorpommern (MMV) übereinstimmend mit den übrigen Landesmedienanstalten die folgende Satzung:
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3.  Vorlage eines gesetzlichen Führungszeugnisses zur Vorlage 
bei einer Behörde oder eines vergleichbaren ausländischen 
Dokuments für die Person des Anbieters der Medienplattform 
oder Benutzeroberfläche bzw. die ihn gesetzlich oder sat-
zungsmäßig vertretende Person, das bei Vorlage nicht älter als 
ein halbes Jahr ist. Bei mehreren ihn gesetzlich oder satzungs-
mäßig vertretenden Personen ist die Vorlage eines Dokuments 
im Sinne von Satz 1 für diejenigen Vertretenden ausreichend, 
die für die Auswahl der Angebote oder die Gestaltung der 
Übersicht verantwortlich sind,

4.  Angaben zur technischen und voraussichtlichen Nutzungs-
reichweite. Hierzu gehören insbesondere die zur Überprüfung 
von § 78 Satz 2 MStV sowie § 1 Abs. 4 bis 6 dieser Satzung 
erforderlichen Angaben.

(3) Hat der Anbieter der Medienplattform oder Benutzeroberflä-
che seinen Wohnsitz oder Sitz nicht in Deutschland, einem sons-
tigen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, hat er im Rahmen der Anzeige einen Bevollmächtig-
ten nach § 79 Abs. 1 Satz 2 MStV unter Vorlage eines Dokuments 
nach Abs. 2 Nr. 3 zu benennen. 

(4) Die zuständige Medienanstalt kann darüber hinaus die Vorlage 
weiterer Unterlagen und Informationen verlangen, die für die Be-
urteilung der Anzeige erforderlich sind.

§ 3  
Signalintegrität, Überlagerungen  

und Skalierungen

(1) Eine technische Veränderung i. S. des § 80 Abs. 1 Nr. 1 MStV 
liegt auch vor, wenn technisch bereitgestellte HbbTV-Signale von 
Medienplattformanbietern nicht weitergeleitet werden.

(2) Einer Überlagerung i. S. des § 80 Abs. 1 Nr. 2 MStV stehen 
akustische oder visuelle Einblendungen gleich, die zeitlich unmit-
telbar nach Anwahl durch den Nutzer und vor Beginn des Rund-
funkprogramms erfolgen (Pre-Roll). 

(3) 1Eine Veranlassung im Einzelfall i. S. des § 80 Abs. 2 Satz 2 
und 3 MStV erfolgt durch eine eindeutige Handlung des Nutzers, 
mit der freiwillig, für die konkrete Nutzungssituation und unmiss-
verständlich bekundet wird, dass der Nutzer die Überlagerung 
oder Skalierung auslösen will. 2Dies ist insbesondere der Fall, 
wenn der Nutzer entsprechend gekennzeichnete visuelle oder 
akustische Bedienelemente zum Auslösen der Überblendung oder 
der Skalierung verwendet.

2. Abschnitt: Belegungsvorgaben

§ 4 
Belegungsvorgaben für infrastrukturgebundene  

Medienplattformen

Eine angemessene Berücksichtigung der Angebote nach § 81 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 1 lit. b und c MStV sowie § 81 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 lit. b 
MStV setzt voraus, dass

1.  nachgewiesen wird, dass die Kapazität zur Belegung nach § 82 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 MStV nicht ausreicht, die Verbreitungsver-
pflichtungen nach § 81 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 MStV sowie nach 
§ 81 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 MStV vollumfänglich zu erfüllen;

2.  Programme, die in unterschiedlichen Standards verbreitet wer-
den, nur einmal angerechnet werden;

3.  Programme nach § 81 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 MStV und § 81 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 MStV, die nicht für das jeweilige Verbrei-
tungsgebiet gesetzlich bestimmt sind, nachrangig gegenüber 
Angeboten nach § 81 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 lit. b und c MStV 
sowie § 81 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 lit. b MStV verbreitet werden; 

4.  Angebote nach § 81 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 lit. b und c MStV so-
wie § 81 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 lit. b MStV nicht vollständig 
verdrängt werden.

3. Abschnitt: Zugangsbedingungen  
für Medienplattformen

§ 5  
Chancengleichheit

(1) Anbieter von Medienplattformen müssen den Zugang zu ihren 
Medienplattformen so anbieten, dass Angebote im Rahmen von  
§ 82 Abs. 2 MStV weder unmittelbar noch mittelbar bei der Ver-
breitung oder Vermarktung unbillig behindert werden.

(2) Die Unbilligkeit einer Behinderung ist bei umfassender Abwä-
gung der Interessen der Beteiligten und unter Berücksichtigung 
der auf die Sicherung der Meinungs- und Angebotsvielfalt gerich-
teten Zielsetzung des MStV und dieser Satzung festzustellen.

(3) Eine unbillige Behinderung liegt insbesondere vor, wenn Me-
dienplattformen im Rahmen des technisch Möglichen und wirt-
schaftlich Zumutbaren keine realistische Chance auf Zugang er-
öffnen oder die Zugangsbedingungen zu einer strukturellen Be-
nachteiligung von Angeboten nach § 82 Abs. 2 MStV führen.

§ 6  
Diskriminierungsfreiheit

(1) 1Anbieter von Medienplattformen dürfen Angebote im Rah-
men von § 82 Abs. 2 MStV gegenüber gleichartigen Angeboten 
nicht ohne sachlich gerechtfertigten Grund unterschiedlich behan-
deln. 2Dies ist insbesondere der Fall, wenn ein Anbieter einer Me-
dienplattform den Zugang zu Medienplattformen einem Angebot 
nach § 82 Abs. 2 MStV zu anderen Zugangsbedingungen anbietet, 
als einem Unternehmen, dass dem Anbieter der Medienplattform 
zuzurechnen ist, es sei denn, es liegt hierfür ein sachlich rechtfer-
tigender Grund vor. 3Unternehmen sind zuzurechnen, mit denen 
Anbieter von Medienplattformen unmittelbar oder mittelbar durch 
Beteiligung oder in sonstiger Weise verbunden sind. § 62 MStV 
ist entsprechend anzuwenden.

(2) Der sachlich rechtfertigende Grund für eine Ungleichbehand-
lung muss vor dem Leitziel der Sicherung der Meinungsvielfalt 
Bestand haben.
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§ 7  
Zugangsberechtigungssysteme

(1) Ein Zugangsberechtigungssystem ist 

1. jede technische Maßnahme, 

2. jedes Authentifizierungssystem und/oder 

3. jede Vorrichtung,

die bzw. das den Zugang zu einem geschützten Hörfunk- oder 
Fernsehprogramm in unverschlüsselter Form von einem Abonne-
ment oder einer anderen Form der vorherigen individuellen Er-
laubnis abhängig macht.

(2) Für Zugangsberechtigungssysteme i. S. von § 82 Abs. 2 Nr. 1 
MStV gilt, dass allen Berechtigten die Nutzung der benötigten 
technischen Dienste zur Nutzung dieser Systeme zu ermöglichen 
sowie die dafür erforderlichen Auskünfte zu chancengleichen, an-
gemessenen und nicht-diskriminierenden Bedingungen zu ertei-
len sind.

§ 8 
Zugangsbedingungen

(1) Die Ausgestaltung der Zugangsbedingungen i. S. von § 82 
Abs. 2 Nr. 4, § 83 Abs. 2 MStV umfasst insbesondere die Art und 
Weise, mit der ein Anbieter von Medienplattformen durch finan-
zielle und technische Vorgaben über den Zugang eines Angebots 
i. S. von § 82 Abs. 2 MStV zur Medienplattform bestimmt.

(2) Begehrt ein Rundfunkveranstalter Zugang zu einer Medien-
plattform, sind in die Prüfung von Diskriminierungsfreiheit und 
Chancengleichheit alle geldwerten Leistungen, die im mittelbaren 
oder unmittelbaren sachlichen Zusammenhang zum Zugang aus-
getauscht werden oder ausgetauscht werden sollen, einzubezie-
hen. Hierzu gehören insbesondere,

1.  Entgelte und Tarife, die der Anbieter einer Medienplattform 
von zugangsnachfragenden Rundfunkveranstaltern erhebt 
oder erheben will,

2.  Vergütungen, die der Anbieter einer Medienplattform auf 
Grund der Signalüberlassung an den Rundfunkveranstalter 
entrichtet oder vertraglich entrichten soll, inklusive Rückflüs-
se in HD-CPS Modellen.

(3) Soweit zur Bewertung der Zugangssituation erforderlich, kön-
nen zusätzlich auch Vereinbarungen über die Einräumung und 
Vergütung von Rechten, die der Anbieter einer Medienplattform 
auf Grund von Urheber- oder Markenrechten mit dem Rundfunk-
veranstalter schließt oder schließen will, in die erforderliche Ge-
samtbetrachtung einbezogen werden. Die Vorschriften des UrhG, 
UrhWahrnG und des GWB sowie die hiermit verbundenen Zu-
ständigkeiten bleiben unberührt.

§ 9 
Offenlegung

(1) Anbieter von Medienplattformen sind verpflichtet, 

1.  mit Überschreiten der in § 78 MStV genannten Regulierungs-
schwellen Zugangsbedingungen i. S. von § 82 Abs. 2 MStV 
und § 8 

2.  im Fall von § 81 Abs. 2 Satz 2 MStV Angaben über die für die 
digitale Verbreitung von Fernsehprogrammen oder von Hör-
funk zur Verfügung stehende Gesamtkapazität 

auf Anfrage gegenüber der zuständigen Landesmedienanstalt offen-
zulegen.

(2) Die Offenlegung hat durch Vorlage geeigneter Unterlagen zu 
erfolgen.

(3) Insbesondere hat die Offenlegung Angaben zu folgenden 
Punkten zu enthalten:

Im Fall von Abs. 1 Nr. 1

1.  alle technischen Parameter und technischen Rahmenbedin-
gungen, deren Kenntnis für die Beurteilung des Zugangs nach 
§ 82 Abs. 2 Nr. 1 und 2 MStV erforderlich sind,

2.  die von Anbietern von Medienplattformen geforderten Ent-
gelte und Tarife, samt ihrer Berechnung zugrundeliegenden 
Daten und betriebswirtschaftlichen Annahmen,

3. eine Beschreibung der angewendeten Vergütungssystematik.

Im Fall von Abs. 1 Nr. 2 

1.  Angaben, welche Möglichkeiten zur effizienten Nutzung der 
Kapazitäten genutzt wurden;

2.  ob und in welchen unterschiedlichen Verbreitungsstandards 
ein Programm verbreitet wird.

4. Abschnitt: Regelungen für Benutzeroberflächen

§ 10 
Auffindbarkeit in Benutzeroberflächen

(1) 1Maßgeblich für die Auffindbarkeit von Angeboten und Inhal-
ten in Benutzeroberflächen sind vor allem die Sortierung, Anord-
nung und Präsentation von Angeboten und Inhalten ebenso wie 
sonstige der Auffindbarkeit dienende textliche, bildliche und 
akustische Formen der Darstellung. 2Angebote sind einzelne 
Rundfunkprogramme, rundfunkähnliche Telemedien, Telemedien 
nach § 19 Abs. 1 MStV sowie im Wesentlichen der unmittelbaren 
Ansteuerung der vorgenannten Angebote dienende softwareba-
sierte Anwendungen in ihrer Vollständigkeit. 3Inhalte sind ab-
grenzbare, insbesondere separat benannte oder wahrnehmbare 
Teile von Angeboten wie beispielsweise Sendungen.

(2) Hinsichtlich der Anforderungen an die Auffindbarkeit in und 
die Bedienung von Benutzeroberflächen ist in den nachfolgenden 
Regelungen das Verständnis eines Durchschnittsnutzers maßgeb-
lich, der nicht über spezifische technische Kenntnisse verfügt.

(3) 1Gleichartige Angebote oder Inhalte müssen chancengleich 
und diskriminierungsfrei auffindbar sein. 2Eine Ungleichbehand-
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lung ist nur dann erlaubt, wenn es hierfür einen überprüfbaren 
sachlichen Grund gibt, der dem Ziel der Vielfaltssicherung nicht 
entgegensteht. 3Zulässige Kriterien für die Sortierung oder Anord-
nung von Angeboten und Inhalten sind insbesondere:

1. Alphabet,

2.  Genres wie Information, Bildung, Kultur, Regionales oder 
Unterhaltung oder

3. Nutzungsreichweite.

4Die Möglichkeit zur Weiterentwicklung der Kriterien bleibt un-
berührt. 5Eine Diskriminierung besteht insbesondere dann, wenn 
der Anbieter der Benutzeroberfläche von seinen eigenen zulässi-
gen Kriterien abweicht. 6Der Anbieter muss den Landesmedien-
anstalten die Überprüfbarkeit der Kriterien und deren Einhaltung 
gewährleisten, insbesondere im Einzelnen darlegen, welche Krite-
rien verwendet und welche Informationen hierbei zugrunde gelegt 
werden. 7Nicht zulässig ist in der Regel 

1.  eine Sortierung oder Anordnung, die durch Entgelt oder eine 
ähnliche Gegenleistung beeinflusst wird oder

2.  die Bevorzugung eigener Angebote und Inhalte des Anbieters 
der Benutzeroberfläche, es sei denn, dass für die Nutzung ein 
Entgelt geleistet wird. 

(4) 1Benutzeroberflächen müssen die Möglichkeit vorhalten, die 
Gesamtheit aller Angebote auf bestimmte Angebote hin durchsu-
chen zu können (Suchfunktion). 2Das Ergebnis der Suche ein-
schließlich der während des Suchvorgangs gemachten Suchvor-
schläge (z. B. durch eine Autocomplete-Funktion) muss diskrimi-
nierungsfrei sein. 3Darüber hinaus kann eine Benutzeroberfläche 
auch die Möglichkeit der Suche nach Inhalten vorhalten; Abs. 3 
Satz 1 gilt entsprechend.

(5) 1Leicht auffindbar sind Angebote in Benutzeroberflächen, wenn 
sie einfach und schnell zu finden sind, da sie beispielsweise voran-
gestellt oder hervorgehoben präsentiert werden, beispielsweise 
durch einen eigenen Button. 2Wie eine leichte Auffindbarkeit im 
Einzelfall gewährleistet werden kann, richtet sich nach Art, Umfang 
und Ausgestaltung der Benutzeroberfläche sowie der konkreten Ab-
bildung oder sonstigen Präsentation von Angeboten und Inhalten. 
3In der Regel ist für die leichte Auffindbarkeit der entsprechenden 
Angebote notwendig aber nicht ausreichend, dass diese ebenso ein-
fach und schnell zu finden sind, wie die restlichen Angebote.

(6) 1Leicht auffindbar müssen in Benutzeroberflächen sein:

1.  auf der ersten Auswahlebene der Rundfunk in seiner Gesamt-
heit, sofern auf dieser Ebene nicht nur Rundfunkprogramme 
auswählbar sind.

2.  innerhalb des Rundfunks die gesetzlich bestimmten beitragsfi-
nanzierten Programme, die Rundfunkprogramme, die Fenster-
programme (§ 59 Abs. 4 MStV) aufzunehmen haben, sowie die 
privaten Programme, die in besonderem Maß einen Beitrag zur 
Meinungs- und Angebotsvielfalt im Bundesgebiet leisten und

3.  auf Auswahlebenen, die nur oder überwiegend rundfunkähn-
liche Telemedien oder ihrer unmittelbaren Ansteuerung die-

nende softwarebasierte Anwendungen präsentieren, die Tele-
medienangebote und softwarebasierten Anwendungen nach  
§ 84 Abs. 4 MStV.

2Der Rundfunk in seiner Gesamtheit muss auf der ersten Auswah-
lebene ohne wesentliche Zwischenschritte erreicht werden kön-
nen, in der Regel mit nur einer Handlung. 3Werden Rundfunkpro-
gramme abgebildet oder akustisch vermittelt, die Fensterprogram-
me (§ 59 Abs. 4) aufzunehmen haben, sind in dem Gebiet, für das 
die Fensterprogramme zugelassen oder gesetzlich bestimmt sind, 
die Hauptprogramme mit Fensterprogramm gegenüber dem ohne 
Fensterprogramm ausgestrahlten Hauptprogramm und gegenüber 
den Fensterprogrammen, die für andere Gebiete zugelassen oder 
gesetzlich bestimmt sind, vorrangig darzustellen.

(7) 1Unabhängig von den Voreinstellungen müssen Angebote und 
Inhalte vom Nutzer selbst leicht und schnell sortiert und angeord-
net werden können (z. B. durch eine Favoritenliste). 2In der Regel 
können Angebote oder Inhalte leicht und schnell sortiert oder an-
geordnet werden, wenn dies offensichtlich ist oder leicht verständ-
lich erklärt wird. 3Die vom Nutzer vorgenommene Sortierung 
oder Anordnung darf nur von ihm selbst und insbesondere nicht 
durch Updates geändert werden können.

(8) 1Die Absätze 4 bis 7 gelten nicht, wenn der Anbieter der Be-
nutzeroberfläche nachweist, dass eine Umsetzung technisch un-
möglich oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich ist. 
2Maßgeblich für die Bestimmung unverhältnismäßigen Aufwands 
ist eine Gesamtabwägung, bei der insbesondere die finanzielle 
Leistungsfähigkeit des Anbieters, der Aufwand für sonstige der 
Auffindbarkeit dienende Funktionen der Benutzeroberfläche so-
wie Art und Umfang des bei Nichtumsetzung begangenen Versto-
ßes berücksichtigt werden. Unverhältnismäßig ist der Aufwand 
nur bei einem groben Missverhältnis.

5. Abschnitt: Transparenzanforderungen

§ 11 
Transparenz

(1) 1Anbieter von Medienplattformen und Benutzeroberflächen 
haben die Informationen i. S. von § 85 MStV transparent zu ma-
chen. 2Die Informationen sind in deutscher Sprache so vorzuhal-
ten, dass sie für den Nutzer leicht wahrnehmbar, unmittelbar er-
reichbar und ständig verfügbar sind.

(2) Hinsichtlich der Anforderungen an die Umsetzung der Transpa-
renzvorgaben ist das Verständnis eines durchschnittlichen Nutzers 
maßgeblich, der nicht über spezifische technische Kenntnisse verfügt.

(3) 1Leicht wahrnehmbar sind die Informationen, wenn sie bei der 
Nutzung der Medienplattform oder Benutzeroberfläche einfach 
und schnell zu finden sind, da sie beispielsweise hervorgehoben 
dargestellt und durch einen unmissverständlichen Begriff gekenn-
zeichnet werden. 2Die konkrete Ausgestaltung zur Gewährleis-
tung leichter Wahrnehmbarkeit ist im Lichte der Art, des Umfangs 
und der sonstigen Gestaltung des Dienstes vorzunehmen. 3Erfolgt 
die Nutzung des Dienstes überwiegend sprachgesteuert, sollen die 
Informationen auf Anforderung des Nutzers auch akustisch wie-
dergegeben werden, wobei ein akustischer Hinweis, wo die Infor-
mationen vorgehalten werden, genügt.
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(4) 1Unmittelbar erreichbar sind die Informationen, wenn sie in 
einer Weise zur Verfügung gestellt werden, dass sie innerhalb der 
Medienplattform oder der Benutzeroberfläche ohne wesentliche 
Zwischenschritte abrufbar sind. 2Erfolgt die Nutzung des Dienstes 
über das Internet, kann dies auch durch eine Verlinkung erfolgen.

(5) Ständig verfügbar sind die Informationen, wenn sie dauerhaft 
und ohne zeitliche Begrenzung zur Verfügung gestellt werden.

6. Abschnitt: Verfahrensvorschriften

§ 12 
ZAK

(1) 1Für die im Rahmen dieser Satzung zu erfüllenden Aufgaben 
dient die Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) der zu-
ständigen Landesmedienanstalt als Organ (§ 104 Abs. 2 S. 1 Nr. 1, 
§ 105 Abs. 1 S. 1 Nrn. 8 und 9 MStV i. V. m. der Geschäfts- und 
Verfahrensordnung der ZAK – GVO ZAK). 2§ 81 Abs. 5 Satz 3  
i. V. m. § 105 Abs. 2 Satz 1 Alt. 2 MStV bleibt unberührt.

(2) 1Die zuständige Landesmedienanstalt leitet Anzeigen nach § 2 
und Beschwerden nach § 14 unverzüglich über die gemeinsame 
Geschäftsstelle an die ZAK weiter und informiert sie über Prüfun-
gen vom Amts wegen. 2Die zuständige Landesmedienanstalt führt 
das Verfahren bis zur Entscheidungsreife.

§ 13 
Verfahren

(1) Die zuständige Landesmedienanstalt prüft durch die ZAK auf 
Grundlage einer Beschwerde eines Berechtigten nach § 14 oder 
von Amts wegen, ob der Anbieter einer Medienplattform oder Be-
nutzeroberfläche die Bestimmungen der §§ 79 bis 85 MStV oder 
der §§ 2 bis 6 und 10, 11 dieser Satzung verletzt.

(2) Bestehen konkrete Anhaltspunkte für einen Verstoß, ist der 
Anbieter einer Medienplattform oder Benutzeroberfläche ver-
pflichtet, der zuständigen Landesmedienanstalt die zur Überprü-
fung erforderlichen Informationen und Unterlagen unverzüglich 
vorzulegen.

(3) 1Stellt die zuständige Landesmedienanstalt durch die ZAK ge-
mäß Abs. 1 einen Verstoß fest, kann sie dem Anbieter der Medien-
plattform oder Benutzeroberfläche unter Setzung einer angemes-
senen Frist Gelegenheit zur Nachbesserung geben. 2Werden die 
gesetzlichen Anforderungen danach weiterhin nicht erfüllt, trifft 
die zuständige Landesmedienanstalt auf Beschluss der ZAK so-
wie im Falle des § 81 Abs. 5 Satz 3 MStV auf Beschluss der GVK 
die nach § 109 Abs. 1 MStV erforderlichen Maßnahmen.

§ 14 
Beschwerde im Rahmen der Aufsicht

(1) 1Beschwerdeberechtigt sind Anbieter von Rundfunk, rundfun-
kähnlichen Telemedien oder Telemedien nach § 19 Abs. 1 MStV, 
die

1. auf einer Medienplattform verbreitet werden, oder 

2.  Zugang zu einer Medienplattform begehren, um Rundfunk, 
rundfunkähnliche Telemedien oder Telemedien nach § 19 
Abs. 1 RStV anzubieten oder zu vermarkten, oder

3.  von der Darstellung in Benutzeroberflächen im Sinne von § 2 
Abs. 2 Nr. 15 MStV selbst betroffen sind.

2Beschwerdegegner können Anbieter von Medienplattformen 
nach § 2 Abs. 2 Nr. 19 MStV und Anbieter von Benutzeroberflä-
chen nach § 2 Abs. 2 Nr. 20 MStV sein.

(2) Beschwerdeberechtigte nach Abs. 1 können bei der zuständi-
gen Landesmedienanstalt schriftlich unter Angabe konkreter An-
haltspunkte für das Vorliegen eines Verstoßes gegen die Bestim-
mungen der §§ 80 bis 84 MStV oder der §§ 3 bis 6 und 10 dieser 
Satzung und unter Darlegung des zugrundeliegenden Sachver-
halts Beschwerde einlegen.

(3) Bei Einlegung der Beschwerde haben Berechtigte darzulegen 
und glaubhaft zu machen, dass sie auf eine Klärung der streitigen 
Position mit dem Anbieter der Medienplattform oder Benutzer-
oberfläche hingewirkt haben.

(4) 1Die zuständige Landesmedienanstalt kann zunächst versu-
chen, unter den Beteiligten auf eine sachgerechte Lösung hinzu-
wirken. 2In den Fällen des § 83 Abs. 3 MStV hat die zuständige 
Landesmedienanstalt vor dem Beschwerdeverfahren eine Media-
tion durchzuführen.

(5) Soweit Zugangsberechtigungssysteme und Schnittstellen für 
Anwendungsprogramme betroffen sind, leitet die zuständige Lan-
desmedienanstalt im Rahmen des mit der Bundesnetzagentur 
(BNetzA) verabredeten Verfahrens (Verfahrensbeschreibung vom 
20. April 2010) die Beschwerde an die BNetzA weiter, bei der das 
Verfahren geführt wird.

(6) 1Die Beschwerde ist an die Landemedienanstalt zu richten, bei 
der die Medienplattform oder Benutzeroberfläche angezeigt ist. 
2Besteht zum Zeitpunkt der Beschwerde keine Anzeige, gilt für 
bundesweit ausgerichtete Angebote § 106 Abs. 1 MStV entspre-
chend.

§ 15 
Erteilung einer Unbedenklichkeitsbescheinigung  

nach § 87 MStV

(1) 1Wird ein Antrag auf Bescheinigung der Unbedenklichkeit 
nach § 87 Satz 1 MStV gestellt, so informiert die zuständige Lan-
desmedienanstalt die Anbieter der nach § 84 Abs. 3 Satz 2 und 
Abs. 4 MStV privilegierten Angebote über die Einleitung des Ver-
fahrens. 2Die Information kann auf elektronischem Weg erfolgen.

(2) Die zuständige Landesmedienanstalt leitet den Antrag über die 
gemeinsame Geschäftsstelle an die ZAK weiter. Die zuständige 
Landesmedienanstalt führt das Verfahren bis zur Entscheidungs-
reife.

(3) 1Während der Laufzeit der Unbedenklichkeitsbescheinigung 
hat der Anbieter der Medienplattform oder Benutzeroberfläche 
die zuständige Landesmedienanstalt über alle wesentlichen Ände-
rungen zu unterrichten, die auf der Medienplattform oder an der 
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Benutzeroberfläche vorgenommen werden. 2Die zuständige Lan-
desmedienanstalt prüft von Amts wegen, ob die Voraussetzungen 
der Unbedenklichkeitsbescheinigung weiterhin vorliegen.

7. Abschnitt: Schlussbestimmungen

§ 16 
Barrierefreiheit

Anbieter von Benutzeroberflächen und Anbieter von Medienplatt-
formen sollen im Rahmen der technischen und ihrer finanziellen 
Möglichkeiten den barrierefreien Zugang zu Fernsehprogrammen 
und fernsehähnlichen Telemedien unterstützen (§ 21 MStV).

§ 17 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) 1Diese Satzung tritt am 1. Juni 2021 in Kraft. 2Der Vorsitzende 
der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM) ver-
öffentlicht im Internetauftritt unter der Dachmarke „die medien-
anstalten“, ob alle Landesmedienanstalten bis dahin übereinstim-
mende Satzungen erlassen und veröffentlicht haben. 3Abweichend 
von Satz 1 treten § 10 Abs. 5 bis 7 dieser Satzung am 1. September 
2021 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Zugangsfreiheit zu digi-
talen Diensten und zur Plattformregulierung gemäß § 53 Rund-
funkstaatsvertrag vom 14. Dezember 2016 (AmtsBl. M-V 2017  
S. 34) außer Kraft.

AmtsBl. M-V 2021 S. 92 
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§ 1  
Amtshandlung, Kostengläubiger, Kostenschuldner,  

sachliche Kostenfreiheit

(1) Im Bereich der Aufsicht nach § 105 MStV über bundesweit 
ausgerichtete Medien im Sinne des VII. Abschnittes des Medien-
staatsvertrages erhebt die zuständige Landesmedienanstalt für 
Tätigkeiten in Ausübung hoheitlicher Gewalt, die auf Entschei-
dungen ihrer Organe nach § 104 Abs. 11 MStV beruhen (Amts-
handlung), Kosten (Gebühren und Auslagen) nach den Vorschrif-
ten dieser Satzung.

(2) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet, 

1.  wer zu der Amtshandlung Anlass gegeben hat oder zu wessen 
Gunsten sie vorgenommen wird;

2.  wer die Kosten durch ein vor der zuständigen Landesmedien-
anstalt abgegebene oder mitgeteilte Erklärung übernommen 
hat;

3. wer für die Kostenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.

(3) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner.

(4) Die Kosten für Amtshandlungen fließen der zuständigen Lan-
desmedienanstalt zu.

(5) Kosten werden nicht erhoben für 

1.  Amtshandlungen, die überwiegend im öffentlichen Interesse 
von Amts wegen vorgenommen werden;

2. die Anforderungen von Kosten und Kostenvorschüssen;

3. die Anforderung von Zinsen oder Säumniszuschlägen.

(6) Soweit in Rechtsvorschriften nichts anderes bestimmt ist, wird 
das Rechtsbehelfsverfahren von der Kostenfreiheit nicht erfasst.

(7) Auch bei Kostenfreiheit nach Absatz 5 können Auslagen im 
Sinn des § 6 Abs. 1, die durch unbegründete Einwendungen Betei-
ligter oder durch das Verschulden Beteiligter oder Dritter entstan-
den sind, diesen auferlegt werden.

§ 2  
Gebührenverzeichnis und Gebührenbemessung

(1) Für Amtshandlungen werden Gebühren nach dem Gebühren-
verzeichnis erhoben, das als Anlage Bestandteil dieser Satzung ist.

(2) 1Die Höhe der Gebühr bemisst sich nach dem Gebührenver-
zeichnis. 2Enthält das Gebührenverzeichnis keine Festgebühr, 
sondern eine Rahmengebühr, so ist die Höhe der Gebühr nach 
dem Verwaltungsaufwand und der Bedeutung der Angelegenheit, 
insbesondere dem wirtschaftlichen oder sonstigen Interesse des 
Kostenschuldners, zu bemessen. 3Für Amtshandlungen, die nicht 
im Gebührenverzeichnis enthalten sind, wird eine Gebühr erho-
ben, die nach im Gebührenverzeichnis bewerteten vergleichbaren 
Amtshandlungen zu bemessen ist.

(3) Die Gebühr wird auf Grundlage einer Entscheidung des für die 
Sachentscheidung funktionell zuständigen Organs zur Höhe der 
Kosten durch die zuständige Landesmedienanstalt von Amts we-
gen festgesetzt.

§ 3 
Mehrere Amtshandlungen

(1) Die Gebühr wird für jede Amtshandlung erhoben, auch wenn 
diese mit anderen zusammen vorgenommen wird; sie wird ohne 
Rücksicht auf die Zahl der beteiligten Personen nur einmal erho-
ben.

(2) Mehrere Amtshandlungen innerhalb eines Verfahrens können 
durch eine Gebühr abgegolten werden, wenn keine dieser Amts-
handlungen im Gebührenverzeichnis oder in einer anderen Vor-
schrift bewertet ist.

§ 4 
Kosten bei Ablehnung, Zurücknahme oder  

Erledigung eines Antrags

(1) 1Bei Ablehnung eines Antrags kann die für die beantragte 
Amtshandlung festzusetzende Gebühr bis auf ein Zehntel ermä-
ßigt werden. 2Erfordert die Ablehnung der Amtshandlung einen 
unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand, kann die Gebühr 
bis zum doppelten Betrag der für die beantragte Amtshandlung 
festzusetzenden Gebühr erhöht werden. 3Wird ein Antrag wegen 
Unzuständigkeit abgelehnt, kann die Gebühr ermäßigt oder erlas-
sen werden.

Satzung zur Erhebung von Kosten im Bereich der Aufsicht über  
bundesweit ausgerichtete Medien 

(Kostensatzung)

Bekanntmachung der Medienanstalt Mecklenburg-Vorpommern (MMV)

Vom 24. Februar 2021

Aufgrund von § 104 Abs. 11 Medienstaatsvertrag (MStV) vom 14. bis 28. April 2020 (GVOBl. M-V S. 1031) erlässt die Medienanstalt 
Mecklenburg-Vorpommern (MMV) übereinstimmend mit den übrigen Landesmedienanstalten folgende Satzung:

Anlage
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(2) 1Wird ein Antrag zurückgenommen oder erledigt er sich auf 
andere Weise, bevor die Amtshandlung beendet ist, sind eine Ge-
bühr von einem Zehntel bis zu drei Viertel der für die beantragte 
Amtshandlung festzusetzenden Gebühr je nach dem Fortgang der 
Sachbehandlung und die Auslagen zu erheben. 2Die Mindestge-
bühr beträgt einhundert Euro, höchstens jedoch die für die Amts-
handlung vorgesehene Gebühr.

(3) Von der Festsetzung der Kosten ist in den Fällen des Absat-
zes 2 abzusehen, soweit durch die Zurücknahme des Antrags oder 
seine Erledigung auf andere Weise das Verfahren besonders rasch 
und mit geringem Verwaltungsaufwand abgeschlossen werden 
kann, wenn dies der Billigkeit nicht widerspricht.

§ 5 
Kosten im Rechtsbehelfsverfahren

(1) 1Die Gebühr beträgt im Rechtsbehelfsverfahren das Einein-
halbfache der vollen Amtshandlungsgebühr. 2Ist die Amtshand-
lung nur teilweise angefochten, verringert sich die Gebühr ent-
sprechend. 3§ 4 Abs. 1 findet entsprechende Anwendung. 4Ist für 
die Amtshandlung eine Gebühr nicht angefallen oder hat ein 
Dritter einen Rechtsbehelf erhoben, ist eine Gebühr bis zu fünf-
tausend Euro zu erheben. 5Die Mindestgebühr beträgt einhun-
dertfünfzig Euro. 6Bei einem Rechtsbehelf, der sich allein ge-
gen die Festsetzung öffentlicher Abgaben, insbesondere gegen 
eine Entscheidung über die Kosten richtet, beträgt die Gebühr 
bis zur Hälfte des angefochtenen Betrags, mindestens aber zehn 
Euro.

(2) 1Wird ein Rechtsbehelf zurückgenommen oder erledigt er sich 
auf andere Weise, werden eine Gebühr von einem Zehntel bis zu 
drei Viertel der nach Absatz 1 festzusetzenden Gebühr je nach 
dem Fortgang des Verfahrens und die Auslagen erhoben. 2Die 
Mindestgebühr beträgt hundert Euro; im Fall eines Rechtsbehelfs, 
der sich allein gegen die Entscheidung über die Kosten richtet, 
beträgt sie zehn Euro. 3§ 4 Abs. 3 gilt entsprechend.

(3) 1Hat ein Rechtsbehelf Erfolg, so werden keine Kosten, hat er 
zum Teil Erfolg, werden entsprechend ermäßigte Kosten erhoben. 
2Unberührt bleibt jedoch die Erhebung der für eine Amtshandlung 
vorgeschriebenen Kosten, wenn diese auf einen Rechtsbehelf hin 
vorgenommen wird; dies gilt auch für die Ablehnung eines An-
trags.

§ 6 
Auslagen

(1) An Auslagen der an der Amtshandlung beteiligten Landesme-
dienanstalten und Stellen werden, soweit im Gebührenverzeichnis 
nicht Ausnahmen vorgesehen sind, erhoben

1.  die Zeugen und Sachverständigen zustehenden Entschädigun-
gen;

2.  Entgelte für Telekommunikationsdienstleistungen sowie Ent-
gelte für Postzustellungsaufträge und Einschreibe- und Nach-
nahmeverfahren; wird durch Angehörige der Landesmedien-
anstalten förmlich oder unter Einhebung von Geldbeträgen 
außerhalb der Dienststelle zugestellt, so ist derjenige Betrag 

zu erheben, der bei der förmlichen Zustellung mit Postzustel-
lungsauftrag durch die Post oder bei Erhebung im Nachnah-
meverfahren entstanden wäre;

3.  die durch Veröffentlichung von amtlichen Bekanntmachungen 
entstehenden Aufwendungen;

4.  die Reisekosten im Sinn der Reisekostenvorschriften und 
sonstige Aufwendungen bei Ausführung von Dienstgeschäf-
ten außerhalb der Dienststelle;

5.  die anderen Landesmedienanstalten oder anderen Personen 
für ihre Tätigkeit zustehenden Beträge.

(2) Für die auf besonderen Antrag erteilten Ausfertigungen und 
Kopien werden Schreibauslagen erhoben, deren Höhe sich nach 
dem Verwaltungsaufwand bemisst.

(3) Auslagen im Sinn des Absatzes 1 werden auch dann erhoben, 
wenn die kostenerhebende Landesmedienanstalt aus Gründen der 
Gegenseitigkeit, der Verwaltungsvereinfachung oder aus ähnli-
chen Gründen an die anderen Landesmedienanstalten, Einrichtun-
gen oder Personen Zahlungen nicht zu leisten hat.

(4) Können nach besonderen Rechtsvorschriften Auslagen erho-
ben werden, die nicht besonders bezeichnet sind, gilt Absatz 1 
entsprechend.

§ 7 
Entstehung des Kostenanspruchs

1Der Kostenanspruch entsteht mit der Beendigung der kosten-
pflichtigen Amtshandlung. 2Bedarf die Amtshandlung einer Zu-
stellung, Eröffnung oder sonstigen Bekanntgabe, so ist sie damit 
beendet.

§ 8 
Kostenentscheidung, Rechtsbehelf

(1) Die Kostenentscheidung ist von Amts wegen nachzuholen, 
wenn sie bei der Vornahme der kostenpflichtigen Amtshandlung 
unterblieben ist.

(2) Fehlerhafte Kostenentscheidungen können von Amts wegen 
von der zuständigen Landesmedienanstalt geändert werden.

(3) Die Kostenentscheidung kann zusammen mit dem Verwal-
tungsakt oder selbstständig nach Maßgabe der Vorschriften über 
die Verwaltungsgerichtsbarkeit angefochten werden.

§ 9 
Festsetzungsverjährung

1Eine Kostenentscheidung, ihre Aufhebung oder ihre Änderung 
sind nicht mehr zulässig, wenn die Festsetzungsfrist abgelaufen 
ist (Festsetzungsverjährung). 2Die Festsetzungsfrist beträgt vier 
Jahre, sie beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Kos-
tenanspruch entstanden ist. 3Die Festsetzungsfrist läuft nicht ab, 
solange über einen vor Ablauf der Frist gestellten Antrag auf Auf-
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hebung oder Änderung der Festsetzung nicht unanfechtbar ent-
schieden ist oder der Anspruch wegen höherer Gewalt innerhalb 
der letzten sechs Monate der Verjährungsfrist nicht verfolgt wer-
den kann.

§ 10  
Kostenvorschuss, Zurückbehaltung,  

Zahlungsrückstände

(1) 1Die Landesmedienanstalt kann eine Amtshandlung, die auf 
Antrag vorgenommen wird, von der Zahlung eines angemessenen 
Kostenvorschusses abhängig machen. 2Dabei ist eine angemesse-
ne Frist zur Zahlung des Kostenvorschusses zu setzen. 3Wird der 
Kostenvorschuss nicht binnen dieser Frist eingezahlt, so kann die 
Landesmedienanstalt den Antrag als zurückgenommen behan-
deln; darauf ist bei der Anforderung des Kostenvorschusses hinzu-
weisen. 4Satz 3 gilt nicht in Rechtsbehelfsverfahren.

(2) Ein Kostenvorschuss ist nicht anzufordern, wenn der den An-
trag stellenden oder einer dritten Person dadurch ein wesentlicher 
Nachteil entstehen würde oder wenn es aus sonstigen Gründen der 
Billigkeit entspricht.

(3) Urkunden oder sonstige Schriftstücke können bis zur Bezah-
lung der geschuldeten Kosten zurückbehalten oder unter Nach-
nahme übersandt werden.

(4) 1Die Landesmedienanstalt kann außerdem eine Amtshand-
lung, die auf Antrag vorgenommen wird, von der Zahlung rück-
ständiger Kosten aus vorausgegangenen Verwaltungsverfahren 
gleicher Art abhängig machen, soweit dies der Billigkeit nicht 
widerspricht. 2Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend.

§ 11 
Fälligkeit

Kosten werden mit der Bekanntgabe der Kostenentscheidung fäl-
lig, wenn nicht ein späterer Zeitpunkt bestimmt wird.

§ 12 
Billigkeitsmaßnahmen, Niederschlagung

(1) 1Die zuständige Landesmedienanstalt kann die festgesetzten 
Kosten ganz oder teilweise stunden, wenn die Einziehung bei Fäl-
ligkeit eine erhebliche Härte für den Kostenschuldner bedeuten 
würde und der Anspruch durch die Stundung nicht gefährdet er-
scheint. 2Die Stundung soll in der Regel nur auf Antrag und gegen 
Sicherheitsleistung gewährt werden.

(2) 1Die zuständige Landesmedienanstalt kann mit Zustimmung 
des nach § 2 Abs. 3 zuständigen Organs von der Festsetzung der 
Kosten absehen, den Kostenanspruch erlassen oder bereits ent-
richtete Kosten erstatten, wenn die Einziehung der Beträge nach 
Lage des einzelnen Falles unbillig wäre. 2Die Entscheidung kann 
auch auf Teile des Anspruchs oder der Kosten beschränkt werden.

(3) Die zuständige Landesmedienanstalt kann von der Festsetzung 
der Kosten absehen oder den Kostenanspruch niederschlagen, 
wenn feststeht, dass die Einziehung keinen Erfolg haben wird, 

oder wenn der mit der Einziehung verbundene Verwaltungsauf-
wand außer Verhältnis zu dem einzuziehenden Betrag steht.

(4) Ist eine Amtshandlung zurückgenommen oder widerrufen wor-
den, ohne dass diejenige Person, an die sich die Amtshandlung ge-
richtet hat, dies zu vertreten hat, kann die zuständige Landesme-
dienanstalt die für die zurückgenommene oder widerrufene Amts-
handlung festgesetzten Kosten mit Zustimmung der nach § 2 Abs. 3 
zuständigen Organs ganz oder teilweise erlassen oder bereits ent-
richtete Kosten erstatten, wenn dies der Billigkeit entspricht.

(5) Kosten, die bei richtiger Sachbehandlung durch die zuständige 
Landesmedienanstalt nicht entstanden wären, sowie Auslagen, die 
durch eine von Amts wegen veranlasste Verlegung eines Termins 
oder einer Verhandlung entstanden sind, werden nicht erhoben.

§ 13 
Zinsen

(1) Für die Dauer einer gewährten Stundung werden Zinsen erho-
ben.

(2) Für den geschuldeten Betrag, hinsichtlich dessen nach den  
§§ 80 und 80a VwGO aufschiebende Wirkung besteht oder die 
Vollziehung ausgesetzt war, sind Zinsen für die Dauer der auf-
schiebenden Wirkung bzw. der Aussetzung festzusetzen, soweit 
ein Rechtsbehelf gegen die Hauptsache bzw. die Kostenfestset-
zung endgültig ohne Erfolg geblieben ist.

(3) 1Die Zinsen betragen für jeden Monat 0,5 v. H. 2Sie sind von 
dem Tag an, an dem der Zinslauf beginnt, nur für volle Monate zu 
zahlen; angefangene Monate bleiben außer Ansatz. 3Für die Be-
rechnung der Zinsen wird der zu verzinsende Betrag auf volle fünf 
Euro abgerundet. 4Zinsen werden nur festgesetzt, wenn sie min-
destens zehn Euro betragen.

(4) Die Vorschriften über die Kostenbescheide gelten für Zinsbe-
scheide entsprechend.

§ 14 
Säumniszuschläge

(1) 1Werden Kosten nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages ent-
richtet, ist für jeden angefangenen Monat der Säumnis ein Säum-
niszuschlag von eins v. H. des rückständigen auf fünfzig Euro 
abgerundeten Kostenbetrags zu entrichten. 2Die Kosten gelten als 
entrichtet bei Übergabe oder Übersendung von Zahlungsmitteln 
am Tag des Eingangs bei der zuständigen Kasse, bei Überweisung 
oder Einzahlung auf ein Konto der zuständigen Kasse an dem Tag, 
an dem der Betrag der Kasse gutgeschrieben wird, bei Vorliegen 
einer Einzugsermächtigung am Fälligkeitstag. 3Ein Säumniszu-
schlag wird bei einer Säumnis bis zu fünf Tagen nicht erhoben.

(2) 1In den Fällen der Gesamtschuld entstehen Säumniszuschläge 
gegenüber jedem säumigen Gesamtschuldner. 2Insgesamt ist je-
doch kein höherer Säumniszuschlag zu entrichten als verwirkt 
worden wäre, wenn die Säumnis nur bei einem Gesamtschuldner 
eingetreten wäre.

(3) § 12 gilt entsprechend.
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§ 15 
Zahlungsverjährung

(1) 1Ein festgesetzter Kostenanspruch erlischt durch Verjährung 
(Zahlungsverjährung). 2Die Verjährungsfrist beträgt fünf Jahre; 
sie beginnt mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Anspruch 
erstmals fällig geworden ist.

(2) Die Zahlungsverjährung ist gehemmt, solange der Anspruch 
wegen höherer Gewalt innerhalb der letzten sechs Monate der Ver-
jährungsfrist nicht verfolgt werden kann.

(3) Die Zahlungsverjährung wird unterbrochen durch

1. schriftliche Geltendmachung des Anspruchs;

2. Stundung;

3. Sicherheitsleistung;

4. Aussetzung der Vollziehung;

5. eine Vollstreckungsmaßnahme;

6. Anmeldung im Konkurs;

7.  Ermittlungen der Landesmedienanstalt nach dem Wohnsitz 
oder dem Aufenthaltsort des Kostenschuldners.

(4) Die Unterbrechung gemäß Absatz 3 dauert fort, bis

1.  bei schriftlicher Geltendmachung des Anspruchs der Leis-
tungsbescheid bestandskräftig geworden ist;

2.  bei Stundung oder Aussetzung der Vollziehung die Maßnah-
me abgelaufen ist;

3.  bei Sicherheitsleistung, Pfändungspfandrecht, Zwangshypo-
thek oder einem sonstigen Vorzugsrecht auf Befriedigung das 
entsprechende Recht erloschen ist;

4. das Konkursverfahren beendet ist.

(5) Mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Unterbrechung ge-
endet hat, beginnt die Frist nach Absatz 1 erneut.

(6) Die Frist nach Absatz 1 wird nur in Höhe des Betrags unter-
brochen, auf den sich die Unterbrechungshandlung bezieht.

(7) Für Erstattungsansprüche gilt Absatz 1 entsprechend.

§ 16 
Inkrafttreten

(1) 1Diese Satzung tritt rückwirkend zum 7. November 2020 in 
Kraft, wenn diese Satzung von allen Landesmedienanstalten über-
einstimmend erlassen und veröffentlicht wurde. 2Der Vorsitzende 
der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten (DLM) ver-
öffentlicht im Internetauftritt unter der Dachmarke „die medien-
anstalten“ den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung. 

(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Gebühren 
von Kosten im Bereich des bundesweiten privaten Rundfunks in der 
Fassung vom 28. Juni 2011 (AmtsBl. M-V S. 1136) außer Kraft.

AmtsBl. M-V 2021 S. 98 
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Anlage 
(zu § 2 Absatz 1) 

 
Gebührenverzeichnis zur Satzung zur Erhebung von Kosten im Bereich der Aufsicht über 

bundesweit ausgerichtete Medien 
 

(Gebührenverzeichnis) 
 

Lfd. Nr. Gebührengegenstand Gebühr in Euro 

A ZAK  

I. Rundfunk   

1 Zulassung privater bundesweit ausgerichteter 
Rundfunkprogramme nach § 53 MStV 

500 - 100.000 

2 Rücknahme oder Widerruf der Zulassung privater bundesweit 
ausgerichteter Rundfunkprogrammen nach § 108 Abs. 1 Nr. 1 
und Abs. 2 Nr. 1 MStV 

250 - 10.000 

3 Genehmigung von Änderungen der für die Zulassung relevanten 
Voraussetzungen sowie der Verbreitung des 
Rundfunkprogramms 

100 - 10.000 

4 Erweiterung der Zulassung um die Verbreitung eines Programm‐ 
und/oder Werbefensters im Ausland 

250 - 10.000 

5 Bestätigung der Zulassungsfreiheit nach § 54 Abs. 1 Satz 2 und 
Abs. 2 MStV i. V. m.§ 3 Abs. 1 Satzung über Zulassungsfreiheit. 

100 - 5.000 

6 Aufsichtsmaßnahmen nach § 105 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m.  
§ 109 Abs. 1 MStV gegenüber Veranstaltern bundesweit 
ausgerichteter Rundfunkprogramme soweit nicht die KEK nicht 
nach § 105 Abs. 3 MStV zuständig ist. 

250 - 10.000 

7 Feststellung des Vorliegens der Voraussetzungen für 
Regionalfensterprogramme nach § 59 Abs. 4 Satz 1 MStV und für 
Sendezeit für Dritte nach § 65 Abs. 2 Satz 3 MStV 

1.000 - 10.000 

 

II. Telemedien  

1 Aufsichtsmaßnahmen nach § 105 Abs. 1 Nr. 2 i. V. m.  
§§ 18 bis 22 sowie §§ 74 bis 77 MStV gegenüber privaten 
bundesweiten Anbietern von Telemedien  

250 - 10.000 

2 Anerkennung einer Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle 
nach § 105 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m. § 19 Abs. 4 MStV 

1.000 - 10.000 

3 Rücknahme oder Widerruf der Anerkennung einer Einrichtung 
der Freiwilligen Selbstkontrolle nach § 105 Abs. 1 Nr. 3 i. V. m.  
§ 19 Abs. 6 MStV 

500 - 5.000 

4 Aufsichtsmaßnahmen in Bezug auf eine Entscheidung einer 
Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle nach § 105 Abs. 1 
Nr. 4 MStV i. V. m. § 19 Abs. 8 MStV  

250 - 5.000 
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III. Medienplattformen und Benutzeroberflächen  

1 Entgegennahme einer Anzeige des Betriebs einer 
Medienplattform oder Benutzeroberfläche nach § 79 Abs. 2 
MStV 

keine Gebühr 

2 Bestätigung der Unbedenklichkeit gegenüber Anbietern von 
Medienplattformen oder Benutzeroberflächen nach § 87 MStV 

500 ‐ 10.000 

3 Entgegennahme einer Anzeige nach § 81 Abs. 5 Satz 2 MStV keine Gebühr 
4 Entgegennahme einer Anzeige nach § 82 Abs. 3 Satz 1 oder 2 

MStV 
keine Gebühr 

5 Feststellung der Unbedenklichkeit gemäß § 87 MStV eines nach 
§ 82 Abs. 3 Satz 1 oder 2 MStV angezeigten Systems, einer 
Schnittstelle oder einer Entgeltstruktur  

500 ‐ 10.000 

6 Entgegennahme einer Anzeige zur Offenlegung nach § 83  
Abs. 1 MStV 

keine Gebühr 

7 Mediation nach § 83 Abs. 3 Satz 2 MStV keine Gebühr 
8 Sonstige Aufsichtsmaßnahmen in Bezug auf Medienplattformen 

und Benutzeroberflächen nach § 105 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 i. V. m.  
§§ 79 bis 87 MStV, soweit nicht die GVK nach § 105 Abs. 2 MStV 
zuständig ist 

500 ‐ 10.000 

 

IV. Medienintermediäre  

 Aufsichtsmaßnahmen nach § 105 Abs. 1 Nr. 10 i. V. m. §§ 92 bis 
94 MStV 

5.000 ‐ 100.000 

 

V. Video-Sharing-Dienste  

 Aufsichtsmaßnahmen nach § 105 Abs. 1Nr. 11 i. V. m.  
§ 98 MStV  

500 ‐ 10.000 

 

VI. Übertragungskapazitäten  

1 Wahrnehmung der Aufgaben nach § 101 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 
3 MStV 

keine Gebühr 

2 Zuweisung von Übertragungskapazitäten an 
Rundfunkveranstalter, Anbieter von Telemedien oder Anbieter 
von Medienplattformen nach § 102 MStV soweit nicht die GVK 
nach § 105 Abs. 2 MStV zuständig ist 

2.000 ‐ 100.000 

3 Rücknahme oder Widerruf einer Zuweisung von 
Übertragungskapazitäten für bundesweite Versorgungsbedarfe 
nach § 108 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Nr. 2 MStV soweit nicht die 
GVK nach § 105 Abs. 2 MStV zuständig ist 

1.000 – 10.000 
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VII. Weiterverbreitung   

1 Aussetzung der Weiterverbreitung nach § 103 Abs. 1 Satz 2 
MStV 

1.000 – 5.000 

2 Entgegennahme einer Anzeige nach § 103 Abs. 2 MStV keine Gebühr 
3 Untersagung der Weiterverbreitung nach § 103 Abs. 2 Satz 4 

MStV 
1.000 – 10.000 

   

B GVK  

1 Zuweisung von Übertragungskapazitäten für ein Angebot 
aufgrund einer Auswahlentscheidung nach § 102 Abs. 4 MStV 

2.000 – 40.000 

2 Rücknahme oder Widerruf einer aufgrund einer 
Auswahlentscheidung nach § 102 Abs. 4 MStV getroffenen 
Zuweisung nach § 108 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Nr. 2 MStV 

1.000 – 20.000 

3 Entscheidung über die Belegung von Medienplattformen nach 
§ 81 Abs. 5 Satz 3. MStV 

500 – 10.000 

 

C KEK  

1 Beurteilung von Fragestellungen der Sicherung von 
Meinungsvielfalt im Zusammenhang mit der bundesweiten 
Veranstaltung von Fernsehprogrammen bei Zulassung oder 
Änderung einer Zulassung, soweit der Vorgang nicht bereits 
über ZAK erfasst wurde. 

1.000 – 10.000 

2 Beurteilung von Fragestellungen der Sicherung von 
Meinungsvielfalt im Zusammenhang mit der bundesweiten 
Veranstaltung von Fernsehprogrammen bei der Bestätigung von 
Veränderungen von Beteiligungsverhältnissen als unbedenklich, 
sofern der Vorgang nicht bereits bei der ZAK erfasst wurde. 

1.000 – 10.000 

3 Maßnahmen nach § 60 Abs. 4 MStV keine Gebühr 
   

D KJM  

1 Anerkennung einer Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle 1.000 – 10.000 
2 Festlegung von Sendezeiten im Einzelfall gemäß § 8 JMStV 100 – 1.000 

3 Festlegung von Ausnahmen im Einzelfall gemäß § 9 Abs. 1 JMStV 100 – 1.000 

4 Feststellung eines Verstoßes gegen Bestimmungen des 
Jugendmedienschutz‐ Staatsvertrags und/oder Anordnung einer 
Maßnahme auf Grundlage des Jugendmedienschutz‐
Staatsvertrags 

250 – 10.000 
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Der Bundespräsident hat mit Anordnung vom 8. Dezember 2020 
den 26. September 2021 als Termin für die Wahl zum 20. Deut-
schen Bundestag bestimmt (BGBl. I S. 2769).

Gemäß § 32 Bundeswahlordnung (BWO) fordere ich die nach § 18 
Absatz 1 Bundeswahlgesetz (BWahlG) vorschlagsberechtigten Par-
teien und Wahlberechtigten zur möglichst frühzeitigen Einreichung 
der Wahlvorschläge auf.

Nach § 19 BWahlG sind Kreiswahlvorschläge bei der zuständigen 
Kreiswahlleitung und Landeslisten bei der Landeswahlleitung 
spätestens am 69. Tag vor der Wahl (19. Juli 2021) bis 18.00 Uhr 
schriftlich einzureichen. 

Die Schriftform ist nur eingehalten, wenn die einzureichenden 
Unterlagen persönlich und handschriftlich unterzeichnet sind und 
im Original vorliegen; eine Übermittlung auf elektronischem We-
ge oder per Telefax ist nicht ausreichend (§ 54 Absatz 2 BWahlG).

Eine Partei kann nach § 18 Absatz 5 BWahlG in jedem Wahlkreis 
nur einen Kreiswahlvorschlag und in Mecklenburg-Vorpommern 
nur eine Landesliste einreichen.

Beteiligungsanzeige

Parteien, die im Deutschen Bundestag oder einem Landtag seit 
deren letzter Wahl nicht auf Grund eigener Wahlvorschläge unun-
terbrochen mit mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren, 
können nach § 18 Absatz 2 BWahlG als solche einen Wahlvor-
schlag nur einreichen, wenn sie spätestens am 97. Tag vor der 
Wahl (21. Juni 2021) bis 18.00 Uhr dem Bundeswahlleiter ihre 
Beteiligung an der Wahl schriftlich angezeigt haben und der Bun-
deswahlausschuss ihre Parteieigenschaft festgestellt hat.
Der fristgerechte Zugang einer Beteiligungsanzeige ist gewahrt, 
wenn die einzureichenden Unterlagen spätestens am 21. Juni 
2021 bis 18.00 Uhr bei folgender Adresse schriftlich vorliegen:

 Der Bundeswahlleiter 
 Statistisches Bundesamt 
 65180 Wiesbaden

Kreiswahlvorschläge

Kreiswahlvorschläge können von Parteien und nach Maßgabe des 
§ 20 BWahlG auch von Wahlberechtigten (andere Kreiswahlvor-
schläge) eingereicht werden.

Kreiswahlvorschläge von Parteien, die im Deutschen Bundestag 
oder einem Landtag seit deren letzter Wahl nicht auf Grund eige-
ner Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abge-
ordneten vertreten waren sowie andere Kreiswahlvorschläge müs-
sen nach § 20 Absatz 2 und 3 BWahlG von mindestens 200 Wahl-
berechtigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich un-
terzeichnet sein. Die Wahlberechtigung der Unterzeichner eines 

Kreiswahlvorschlages muss gemäß § 20 Absatz 2 Satz 2 BWahlG 
im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Einrei-
chung des Kreiswahlvorschlages nachzuweisen.

Jeder Kreiswahlvorschlag darf gemäß § 20 Absatz 1 BWahlG nur 
den Namen einer Bewerberin/eines Bewerbers enthalten, der nach 
§ 34 Absatz 1 Nr. 1 BWO mit Familiennamen, Vornamen, Beruf 
oder Stand, Geburtsdatum, Geburtsort und Anschrift (Hauptwoh-
nung) aufzuführen ist. Jede Bewerberin/jeder Bewerber kann nur 
in einem Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahlvorschlag 
benannt werden. Die Wahlkreisbewerberin/der Wahlkreisbewer-
ber einer Partei kann gleichzeitig als Landeslistenbewerberin/
Landeslistenbewerber dieser Partei aufgestellt sein.

Als Bewerberin/Bewerber einer Partei in einem Kreiswahlvor-
schlag kann nach § 21 Absatz 1 BWahlG nur benannt werden, wer 
in einer Mitgliederversammlung zur Wahl einer Wahlkreisbewer-
berin/eines Wahlkreisbewerbers oder in einer besonderen oder 
allgemeinen Vertreterversammlung hierzu in geheimer Abstim-
mung gewählt worden ist. Die gewählte Person muss ihre schrift-
liche Zustimmung erteilt haben; die Zustimmung ist nach § 20 
Absatz 1 Satz 3 BWahlG unwiderruflich. 

Kreiswahlvorschläge von Parteien müssen gemäß § 20 Absatz 4 
BWahlG den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch diese enthalten; andere Kreis-
wahlvorschläge sind mit einem Kennwort zu versehen.

Der Kreiswahlvorschlag einer Partei muss nach § 20 Absatz 2 
BWahlG vom Vorstand des Landesverbandes oder, wenn Lan-
desverbände nicht bestehen, von den Vorständen der nächstnied-
rigen Gebietsverbände, in deren Bereich der Wahlkreis liegt, 
persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein. In jedem 
Kreiswahlvorschlag sollen gemäß § 22 Absatz 1 BWahlG eine 
Vertrauensperson und eine stellvertretende Vertrauensperson be-
nannt werden.

Für das Einreichen eines Kreiswahlvorschlags sind nach § 34 
BWO vorgegebene Formblätter nach den Mustern der Anlagen 13 
bis 18 zur BWO zu verwenden. Die amtlichen Formblätter werden 
auf Anforderung von der zuständigen Kreiswahlleitung kostenfrei 
geliefert oder als Druckvorlage oder elektronisch bereitgestellt. 
Mit Ausnahme der Anlagen 2 und 14 zur BWO sind die Formblät-
ter auf der Internetseite der Landeswahlleitung Mecklenburg-Vor-
pommern unter https://www.laiv-mv.de/Wahlen/Formulare/ in 
ausfüllbarer Form verfügbar. Das Formblatt der Anlage 2 zur 
BWO ist auf der Homepage des Bundeswahlleiters unter https://
www.bundeswahlleiter.de zu finden. Das Formblatt der Anlage 14 
zur BWO ist bei der jeweiligen Kreiswahlleitung schriftlich anzu-
fordern.

Mit dem Kreiswahlvorschlag sind gemäß § 34 Absatz 5 BWO 
folgende Unterlagen einzureichen:

Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl  
zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021

Bekanntmachung der Landeswahlleiterin

Vom 8. März 2021
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–  die Erklärung der vorgeschlagenen Bewerberin/des vorge-
schlagenen Bewerbers nach dem Muster der Anlage 15 zur 
BWO, dass sie ihrer/er seiner Aufstellung zustimmt und für 
keinen anderen Wahlkreis ihre/seine Zustimmung zur Benen-
nung als Bewerberin/Bewerber gegeben hat;

–  die Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde nach 
dem Muster der Anlage 16 zur BWO, dass die vorgeschlagene 
Bewerberin/der vorgeschlagene Bewerber wählbar ist. Für 
Bewerberinnen/Bewerber, die keine Wohnung in der Bundes-
republik Deutschland innehaben und sich dort auch sonst 
nicht gewöhnlich aufhalten (sog. Auslandsdeutsche), erteilt 
das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat nach 
§ 34 Absatz 7 BWO die Wählbarkeitsbescheinigung. Sie ist 
bei der für den Wohnort der Bewerberin/des Bewerbers zu-
ständigen diplomatischen oder berufskonsularischen Vertre-
tung der Bundesrepublik Deutschland, sonst unmittelbar, un-
ter Vorlage der erforderlichen Nachweise zu beantragen;

–  bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Ausfertigung der 
Niederschrift über die Beschlussfassung der Mitglieder- oder 
Vertreterversammlung, in der die Bewerberin/der Bewerber 
aufgestellt worden ist. Im Falle eines Einspruchs nach § 21 
Absatz 4 BWahlG ist auch eine Ausfertigung der Niederschrift 
über die wiederholte Abstimmung einzureichen, mit der nach 
§ 21 Absatz 6 Satz 2 BWahlG vorgeschriebenen Versicherung 
an Eides statt. Die Niederschrift soll nach dem Muster der 
Anlage 17 zur BWO gefertigt, die Versicherung an Eides statt 
nach dem Muster der Anlage 18 zur BWO abgegeben werden;

–  bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien die Versicherung an Ei-
des statt der vorgeschlagenen Bewerberin/des vorgeschlagenen 
Bewerbers gegenüber der Kreiswahlleitung nach dem Muster 
der Anlage 15 zur BWO, dass sie/er nicht Mitglied einer ande-
ren als der den Wahlvorschlag einreichenden Partei ist;

–  die erforderliche Zahl von mindestens 200 gültigen Unterstüt-
zungsunterschriften für Kreiswahlvorschläge der in § 18 Ab-
satz 2 BWahlG genannten Parteien oder für andere nach § 20 
Absatz 3 BWahlG eingereichten Kreiswahlvorschläge. Für 
jede Unterzeichnerin/jeden Unterzeichner eines Kreiswahl-
vorschlages ist eine Bescheinigung der zuständigen Gemein-
debehörde nach dem Muster der Anlage 14 oder noch 14 zur 
BWO beizufügen, auf der die Wahlberechtigung im betreffen-
den Wahlkreis zum Zeitpunkt der Unterzeichnung bestätigt 
wird. Durch Auslandsdeutsche ist der Nachweis der Wahlbe-
rechtigung im Wahlkreis durch die Angaben gemäß der Anla-
ge 2 zur BWO und die Abgabe einer Versicherung an Eides 
statt zu erbringen.

Der fristgerechte Zugang eines Kreiswahlvorschlages gemäß § 19 
BWahlG ist gewahrt, wenn die nach § 34 BWO einzureichenden 
Unterlagen spätestens am 19. Juli 2021 bis 18.00 Uhr bei der 
zuständigen Kreiswahlleitung schriftlich vorliegen.

Weitere Hinweise zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 
können der öffentlichen Bekanntmachung gemäß § 32 Absatz 1 
BWO der zuständigen Kreiswahlleitungen entnommen werden.

Landeslisten

Landeslisten können gemäß § 27 Absatz 1 BWahlG nur von Par-
teien eingereicht werden. Sie müssen von dem Vorstand des Lan-
desverbandes oder, wenn Landesverbände nicht bestehen, von den 
Vorständen der nächstniedrigen Gebietsverbände, die im Bereich 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern liegen, unterzeichnet sein.

Landeslisten von Parteien, die im Deutschen Bundestag oder ei-
nem Landtag seit deren letzter Wahl nicht auf Grund eigener 
Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf Abgeordne-
ten vertreten waren, müssen nach § 27 Absatz 1 BWahlG außer-
dem von 1 vom Tausend der Wahlberechtigten des Landes bei der 
letzten Bundestagswahl und damit von mindestens 1.325 Wahlbe-
rechtigten aus Mecklenburg-Vorpommern persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein. Die Wahlberechtigung der Unter-
zeichner einer Landesliste muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung 
gegeben sein und ist bei Einreichung der Landesliste nachzuwei-
sen.

Eine Landeslistenbewerberin/ein Landeslistenbewerber kann 
nach § 27 Absatz 4 BWahlG nur in einem Land und hier nur in 
einer Landesliste vorgeschlagen werden. Die Landeslistenbewer-
berin/der Landeslistenbewerber einer Partei kann gleichzeitig als 
Wahlkreisbewerberin/Wahlkreisbewerber dieser Partei aufgestellt 
sein.

Als Bewerberin/Bewerber kann in einer Landesliste nur benannt 
werden, wer nach § 27 Absatz 5 in Verbindung mit § 21 Absatz 1 
BWahlG in einer Mitgliederversammlung oder einer besonderen 
oder allgemeinen Vertreterversammlung in geheimer Abstim-
mung gewählt worden ist. Die gewählte Person muss gemäß § 27 
Absatz 4 BWahlG ihre schriftliche Zustimmung dazu erklärt ha-
ben; die Zustimmung ist unwiderruflich.

Landeslisten der Parteien müssen nach § 27 Absatz 2 BWahlG den 
Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeich-
nung verwendet, auch diese enthalten. Die Namen der Bewerbe-
rinnen/Bewerber sind gemäß § 27 Absatz 3 BWahlG in erkennba-
rer Reihenfolge und nach § 39 Absatz 1 Nummer 2 BWO mit 
Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Geburtsdatum, 
Geburtsort und Anschrift (Hauptwohnung) aufzuführen. In jeder 
Landesliste sollen gemäß § 27 Absatz 5 in Verbindung mit § 22 
Absatz 1 BWahlG eine Vertrauensperson und eine stellvertretende 
Vertrauensperson benannt werden.

Für das Einreichen einer Landesliste sind nach § 39 BWO vorgege-
bene Formblätter nach den Mustern der Anlagen 16 und 20 bis 24 
zur BWO zu verwenden. Die amtlichen Formblätter werden auf 
Anforderung von der Landeswahlleitung kostenfrei geliefert oder 
als Druckvorlage oder elektronisch bereitgestellt. Mit Ausnahme 
der Anlagen 2 und 21 zur BWO sind die Formblätter auf der Inter-
netseite der Landeswahlleitung unter https://www.laiv-mv.de/Wah-
len/Formulare/ in ausfüllbarer Form verfügbar. Das Formblatt der 
Anlage 2 zur BWO ist auf der Homepage des Bundeswahlleiters 
unter https://www.bundeswahlleiter.de zu finden. Das Formblatt der 
Anlage 21 zur BWO ist bei der Landeswahlleitung schriftlich anzu-
fordern.
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Mit der Landesliste sind gemäß § 39 Absatz 4 BWO folgende 
Unterlagen einzureichen:

–  die Erklärungen der vorgeschlagenen Bewerberinnen/Bewer-
ber, dass sie ihrer Aufstellung zustimmen und für keine ande-
re Landesliste ihre Zustimmung zur Benennung als Bewerbe-
rinnen/Bewerber gegeben haben sowie eine Versicherung an 
Eides statt gegenüber der Landeswahlleitung, dass sie nicht 
Mitglied einer anderen als der den Wahlvorschlag einreichen-
den Partei sind, jeweils nach dem Muster der Anlage 22 zur 
BWO;

–  die Bescheinigungen der zuständigen Gemeindebehörden 
nach dem Muster der Anlage 16 zur BWO, dass die vorge-
schlagenen Bewerberinnen/Bewerber wählbar sind. Für Be-
werberinnen/Bewerber, die keine Wohnung in der Bundesre-
publik Deutschland innehaben und sich dort auch sonst nicht 
gewöhnlich aufhalten (sog. Auslandsdeutsche) erteilt das 
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat nach § 39 
Absatz 5 in Verbindung mit § 34 Absatz 7 BWO die Wählbar-
keitsbescheinigung. Sie ist bei der für den Wohnort der Be-
werberin/des Bewerbers zuständigen diplomatischen oder 
berufskonsularischen Vertretung der Bundesrepublik Deutsch-
land, sonst unmittelbar, unter Vorlage der erforderlichen 
Nachweise zu beantragen;

–  eine Ausfertigung der Niederschrift über die Beschlussfas-
sung der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der die 
Bewerberinnen und Bewerber aufgestellt worden sind und 
ihre Reihenfolge in der Landesliste festgelegt worden ist, mit 
der nach § 21 Absatz 6 BWG vorgeschriebenen Versicherung 
an Eides statt, wobei sich die Versicherung an Eides statt auch 
darauf zu erstrecken hat, dass die Festlegung der Reihenfolge 
der Bewerberinnen und Bewerber in der Landesliste in gehei-
mer Abstimmung erfolgt ist. Die Niederschrift soll nach dem 

Muster der Anlage 23 zur BWO gefertigt, die Versicherung an 
Eides statt nach dem Muster der Anlage 24 zur BWO abgege-
ben werden;

–  die erforderliche Zahl von mindestens 1.325 gültigen Unterstüt-
zungsunterschriften für Landeslisten der in § 18 Absatz 2 
BWahlG genannten Parteien. Für jede Unterzeichnerin/jeden 
Unterzeichner einer Landesliste ist eine Bescheinigung der zu-
ständigen Gemeindebehörde nach dem Muster der Anlage 21 
oder noch 21 zur BWO beizufügen, auf der die Wahlberechti-
gung in Mecklenburg-Vorpommern zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung bestätigt wird. Durch Auslandsdeutsche ist der 
Nachweis der Wahlberechtigung in Mecklenburg-Vorpommern 
durch die Angaben gemäß der Anlage 2 zur BWO und die Ab-
gabe einer Versicherung an Eides statt zu erbringen.

Der fristgerechte Zugang einer Landesliste gemäß § 19 BWahlG 
ist gewahrt, wenn die nach § 39 BWO einzureichenden Unterla-
gen spätestens am 19. Juli 2021 bis 18.00 Uhr bei folgender Ad-
resse schriftlich vorliegen:

 Die Landeswahlleiterin Mecklenburg-Vorpommern 
 Lübecker Straße 287 
 19059 Schwerin

Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie verweise ich hin-
sichtlich der Wahlvorbereitungsmaßnahmen der Wahlvorschlags-
träger auf § 52 Absatz 4 BWahlG. Sofern es noch durch Rechtsän-
derungen zu Abweichungen von den geltenden Wahlvorschriften 
kommen sollte, werde ich dies umgehend auf der Internetseite der 
Landeswahlleitung unter https://www.laiv-mv.de/Wahlen/ be-
kannt geben. Ich empfehle daher, sich regelmäßig unter dieser 
Adresse zu informieren.
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1.  Im Inhaltsverzeichnis (S. 65) werden die Wörter „Ändert VV 
vom 14. September 2020, VV Meckl.-Vorp. Gl.-Nr. 2032 - 39“ 
durch die Angabe „VV Meckl.-Vorp. Gl.-Nr. 2032 - 40“ ersetzt.

2.  Im Vorschriftentext (S. 66) wird die Fußnote gestrichen und 
nach der Angabe „Vom 1. Februar 2021 – I-P 1512-00000-
2020/001 –“ wird die Angabe „VV Meckl.-Vorp. Gl.-Nr. 2032 
- 40“ eingefügt.

Erhöhungsbeträge nach § 29a Landesbesoldungsgesetz (LBesG M-V)  
für Empfängerinnen und Empfänger von Dienstbezügen mit drei und mehr Kindern 

hier: Anpassung der Erhöhungsbeträge zum 1. Januar 2021

AmtsBl. M-V 2021 S. 65, 66

– Berichtigung – 

Schwerin, den 23. Februar 2021
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